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Synopse 
Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften 

und zur Einführung eines neuen Wehrdienstes 
 

Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

Artikel 1 
Wehrpflichtgesetz 

Artikel 1 
Wehrpflichtgesetz 

§ 2  
Geltung der folgenden Vorschriften 

§ 2  
Geltung der folgenden Vorschriften 

Die §§ 3 bis 53 gelten im Spannungs- o-
der Verteidigungsfall. 

(1) Die §§ 3 bis 52 gelten mit Ausnahme 
des § 14 Absatz 1, der §§ 15 bis 15d, 
25, 45 nur im Spannungs- und Verteidi-
gungsfall. 

 (2) § 15a gilt nicht im Spannungs- und 
Verteidigungsfall. 

 
(3) Die §§ 15a bis 15d sind nur auf 
Wehrpflichtige anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2006 geboren sind. 

§ 11 
Befreiuung vom Wehrdienst 

§ 11 
Befreiuung vom Wehrdienst 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Vom Wehrdienst sind 
Wehrpflichtige auf Antrag zu befreien, 
1. deren Vater, Mutter, Bruder oder 
Schwester an den Folgen einer Wehr-
dienst- oder Zivildienstbeschädigung 
verstorben ist, 
2. deren zwei Geschwister 
a) bis e) unverändert 
f) einen freiwilligen Wehrdienst nach 
dem Jugendfeiwilligendienstegesetz von 
indestens sechs Monaten, 
g) bis h) unverändert 

geleistet haben. 

(2) Vom Wehrdienst sind 
Wehrpflichtige auf Antrag zu befreien, 
1. deren Vater, Mutter, Bruder oder 
Schwester an den Folgen einer Wehr-
dienst- oder Zivildienstbeschädigung 
verstorben ist, 
2. deren zwei Geschwister 
a) bis e) unverändert 
f) einen freiwilligen Wehrdienst nach 
dem Jugendfeiwilligendienstegesetz 
oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz 
von indestens sechs Monaten, 
g) bis h) unverändert 
geleistet haben. 

§ 15  
Erfassung 

§ 15  
Erfassung 
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(1) Die Erfassungsbehörde darf, so-
weit zur Feststellung der Wehrpflicht er-
forderlich, für die Erfassung folgende 
über den Betroffenen im Melderegister 
gespeicherte Daten nutzen: 
1. Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Doktorgrad, 
5. Tag und Ort der Geburt, 
6. Geschlecht, 
7. Staatsangehörigkeiten, 
8. gegenwärtige und frühere An
 schriften, Haupt- und Neben
 wohnung, bei  Zuzug aus dem 
 Ausland auch die letzte 
 frühere Anschrift im Inland, 
9. Tag des Ein- und Auszugs, 
10. Übermittlungssperren, 
11. Sterbetag und -ort sowie 
12. Familienstand. 
Die Erfassungsbehörde unterrichtet die-
jenigen, deren Daten an die Wehrersatz-
behörde übermittelt werden sollen, von 
der Erfassung, gibt ihnen die zur Über-
mittlung vorgesehenen Daten bekannt 
und fordert sie auf, fehlerhafte Daten 
richtig zu stellen. Sie sind verpflichtet, 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und sich nach Aufforderung persönlich 
bei der Erfassungsbehörde zu melden. 

(1) Das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr darf zum 
Zweck der Wehrerfassung die nach 
§ 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes 
durch die Meldebehörde übermittelten 
Daten verarbeiten und zu dieser Person 
die folgenden weiteren Meldedaten auto-
matisiert abrufen:  
1. frühere Namen, 
2. Tag und Ort der Geburt, 
3. Geschlecht, 
4. derzeitige Anschrift, gekenn-
zeichnet nach Haupt- und Nebenwoh-
nung, 
5. letzte frühere Anschrift im Inland 
bei Zuzug aus dem Ausland, 
6. Familienstand, 
7. derzeitige Staatsangehörigkeiten 
 sowie 
8. Sterbetag. 
 

(2) Die Erfassungsbehörde führt auf 
Grund der nach Absatz 1 erhobenen Da-
ten Personennachweise über die Wehr-
pflichtigen. 

(2) Im Fall der Unmöglichkeit des Daten-
abrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bun-
desmeldegesetzes entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Die Erfassungsbehörde übermittelt 
der Wehrersatzbehörde als Erfassungs-
ergebnis folgende Daten: 

1. Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Doktorgrad, 
5. Tag und Ort der Geburt, 
6. gegenwärtige Anschrift, 
7. Familienstand sowie 
8. Staatsangehörigkeiten. 

(3) Die Erfassungsbehörde übermittelt 
der Wehrersatzbehörde als Erfassungs-
ergebnis folgende Daten: 

1. Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Doktorgrad, 
5. Tag und Ort der Geburt, 
6. gegenwärtige Anschrift, 
7. Familienstand sowie 
8. Staatsangehörigkeiten. 
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(4) Die Erfassung ist Aufgabe der Län-
der. Sie wird von den Meldebehörden 
durchgeführt; in Ländern, in denen amts-
angehörige Gemeinden Meldebehörden 
sind, kann die Landesregierung bestim-
men, dass sie von den Ämtern durchge-
führt wird. Die Landesregierung kann 
ferner bestimmen, dass Seemannsämter 
bei der Erfassung mitwirken. Um die 
planmäßige und reibungslose Durchfüh-
rung der Erfassung sicherzustellen, kann 
die Bundesregierung für besondere Fälle 
Einzelweisungen erteilen. 

(4) Die Erfassung ist Aufgabe der Län-
der. Sie wird von den Meldebehörden 
durchge-führt; in Ländern, in denen 
amtsangehörige Gemeinden Meldebe-
hörden sind, kann die Landesregierung 
bestimmen, dass sie von den Ämtern 
durchgeführt wird. Die Landes-regierung 
kann ferner bestimmen, dass See-
mannsämter bei der Erfassung mitwir-
ken. Um die planmäßige und reibungs-
lose Durchführung der Erfassung sicher-
zustellen, kann die Bundesregierung für 
besondere Fälle Einzelweisungen ertei-
len. 

(5) Die anlässlich der Erfassung entste-
henden notwendigen Auslagen der 
Wehrpflichtigen tragen die Länder. 

(5) Die anlässlich der Erfassung entste-
henden notwendigen Auslagen der 
Wehrpflichtigen tragen die Länder. 

(6) Männliche Personen können bereits 
ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres erfasst werden. Die Absätze 1 bis 
5 und § 17 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 
gelten entsprechend. 

(6) Männliche Personen können bereits 
ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres erfasst werden. Die Absätze 1 bis 
5 und § 17 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 
gelten entsprechend. 

 § 15a  
Bereitschaftserklärung 

 (1) Jeder nach § 15 Absatz 1 erfasste 
Wehrpflichtige hat auf Aufforderung 
durch das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr eine Er-
klärung zur Bereitschaft und Fähigkeit zu 
einer Wehrdienstleistung abzugeben, die 
folgende Angaben umfasst:  
1. Angaben zur Person, zum Ge-
schlecht, zum Familienstand und zu wei-
teren Staatsangehörigkeiten, soweit 
diesbezüglich durch das Bundesamt für 
das Personalmanagement vorausgefüllte 
Angaben nicht zutreffen oder nicht voll-
ständig sind, 
2. Interesse an einem Wehrdienst in der 
Bundeswehr,  
3. Körpergröße und Gewicht, 
4. Vorliegen einer Schwerbehinderung 
und einer entsprechenden 
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Gleichstellung,  
5. Bildungsabschlüsse sowie sonstige 
Befähigungen und Qualifikationen, 
6. Selbsteinschätzung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit,  
7. Wehrdienst in fremden Streitkräften. 
Zusammen mit der Aufforderung nach 
Satz 1 kann das Bundesamt für das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr den 
Wehrpflichtigen Informationen über Lauf-
bahnen und Verwendungen in der Bun-
deswehr zur Verfügung stellen. 

 (2) Die Bereitschaftserklärung ist mittels 
eines zur Verfügung gestellten Online-
Fragebogens abzugeben. Die Erklärung 
kann bei fehlenden technischen Voraus-
setzungen schriftlich abgegeben werden. 

 (3) Die Abgabe der Bereitschaftserklä-
rung durch einen Bevollmächtigten ist 
nur dann zulässig, wenn der Wehrpflich-
tige infolge seines körperlichen oder 
gestigen Zustands gehindert ist, sie ei-
genständig abzugeben. 

 (4) Kommt der Wehrpflichtige der Auffor-
derung nach Absatz 1 nicht innerhab ei-
nes Monats nach, erhält er eine erneute 
Aufforderung mit einer Fristsetzung, in-
nerhalb derer die Bereitschaftserklärung 
nach Absatz 1 Satz 1 abzugeben ist. 
Diese erneute Aufforderung ist zuzustel-
len. 

 (5) Wehrpflichtige, die weder in einem 
Wehrdienstverhältnis stehen noch der 
Dienstleistungsüberwachung nach dem 
Soldatengesetz unterliegen, haben auf 
Aufforderung erneut eine Bereitschafts-
erklärung im Sinne von Absatz 1 abzu-
geben. Die Aufforderung erfolgt einmalig 
innerhalb von zehn Jahren durch das 
Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr. Absatz 2 bis 4 
gelten entsprechend. 
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 § 15b  
Datenverarbeitung 

 (1) Das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr darf die nach 
den §§ 15 bis 15b übermittelten perso-
nenbezogenen Daten der Wehrpflichti-
gen nur für folgende Zwecke verarbei-
ten:  
1. Übersendung von Informationen über 
Tätigkeiten in den Streitkräften, 
2. Personalbearbeitung, wenn der Wehr-
pflichtige in der Bereitschaftserklärung 
nach § 15a Interesse an einem Wehr-
dienst bekundet, 
3. Einberufung und Heranziehung zum 
Wehrdienst im Spannungs- und Verteidi-
gungsfall.  

 (2) § 22 Absatz 2 des Bun-
desdatenschutzgesetzes gilt 
entsprechend. 

 § 15c  
Datenaktualisierung 

 

Zur Aktualisierung der nach § 15b ge-
speicherten Daten ist das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundes-
wehr berechtigt, die folgenden Meldeda-
ten automatisiert abzurufen: 
1. Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Geschlecht, 
5. Staatsangehörigkeiten, 
6. derzeitige Anschrift, gekennzeichnet 
nach Haupt- und Nebenwohnung 
7. Familienstand sowie 
8. Sterbetag. 
Die Berechtigung zum Datenabruf endet 
mit dem Ablauf des Jahres, in dem der 
Wehrpflichtige das 60. Lebensjahr voll-
endet hat. § 15 Absatz 2 gilt entspre-
chend. 
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 § 15d  
Aufbewahrungsfrist 

 Die nach den §§ 15a bis 15c verarbeite-
ten personenbezogenen Daten sind bis 
zum Ende des Jahres aufzubewahren, in 
dem der Wehrpflichtige das 60. Lebens-
jahr vollendet hat. 

§ 24a  
Änderungsdienst 

§ 24a  
Änderungsdienst 

Für Zwecke der Musterungsvorbereitung 
und der Wehrüberwachung teilt die Mel-
debehörde dem zuständigen Karriere-
center der Bundeswehr die Änderung 
folgender gespeicherter Daten aller 
männlichen Deutschen ab dem Alter von 
17 Jahren bis zum Ablauf des Jahres, in 
dem sie das 32. Lebensjahr vollendet 
haben, mit: 
1. Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Doktorgrad, 
5.Tag und Ort der Geburt, 
6. Staatsangehörigkeiten,  
7. gegenwärtige und frühere Anschrif-
ten, Haupt- und Nebenwohnung, bei 
Zuzug aus dem Ausland auch die letzte 
frühere Anschrift im Inland, 
8. Tag des Ein- und Auszugs, 
9. Familienstand, 
10. Sterbetag und -ort. 

Für Zwecke der Musterungsvorbereitung 
und der Wehrüberwachung teilt die Mel-
debehörde dem zuständigen Karriere-
center der Bundeswehr die Änderung 
folgender gespeicherter Daten aller 
männlichen Deutschen ab dem Alter von 
17 Jahren bis zum Ablauf des Jahres, in 
dem sie das 32. Lebensjahr vollendet 
haben, mit: 
1. Familiennamen, 
2.frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Doktorgrad, 
5.Tag und Ort der Geburt, 
6. Staatsangehörigkeiten,  
7. gegenwärtige und frühere Anschrif-
ten, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zu-
zug aus dem Ausland auch die letzte 
frühere Anschrift im Inland, 
8. Tag des Ein- und Auszugs, 
9. Familienstand, 
10. Sterbetag und -ort. 

§ 45  
Bußgeldvorschriften 

§ 45  
Bußgeldvorschriften 
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(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 
1. entgegen § 17 Abs., 3 Satz 2 oder 
Abs. 8 Satz 4 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nich recht-
zeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 
2. (weggefallen)  
3. entgegen § 24 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig 
meldet, 
4. entgegen § 24 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 ei-
nen dort genannten Bescheid nicht 
sorgfältig oder nicht für die vorgeschrie-
bene Dauer aufbewahrt, ihn miss-
bräuchlich verwendet oder nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Mel-
dung nicht oder nicht rechtzeitig macht, 
5. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 48 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 1 zuwiderhandelt oder 
6. entgegen § 48 Abs. 2 Nr. 1 eine Mel-
dung nicht oder nicht rechtzeitig erstat-
tet. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 
1. entgegen § 15a Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 5 satz 1, jeweils auch in Verbin-
dung mit Absatz 4 Satz 1, eine Bereit-
schaftserklärung nicht richtig oder nicht 
vollständig abgibt, 
2. entgegen § 15a Absatz 4 Satz 1, acuh 
in Verbindung mit Absatz 5 Satz 3, eine 
Bereitschaftserklärung nicht oder nicht 
rechtzeitig abgibt, 
3. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 2 erster 
halbsatz oder Absatz 8 Satz 4 erster 
Hakbsatz eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt. 
3. 4. entgegen § 24 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig 
meldet, 
4. 5. entgegen § 24 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 5 einen dort genannten Bescheid 
nicht sorgfältig oder nicht für die vorge-
schriebene Dauer aufbewahrt, ihn miss-
bräuchlich verwendet oder nicht oder 
nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Mel-
dung nicht oder nicht rechtzeitig macht, 
5. 6. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 48 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 1 zuwiderhandelt oder 
6. 7. entgegen § 48 Abs. 2 Nr. 1 eine 
Meldung nicht oder nicht rechtzeitig er-
stattet. 

(2) und (3) unverändert (2) und (3) unverändert 

§ 48 Vorschriften für den Bereit-
schafts-, Spannungs- und Verteidigungs-

fall 

§ 48 Vorschriften für den Bereit-
schafts-, Spannungs- und Verteidigungs-

fall 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Im Spannungs- oder Verteidigungs-
fall gelten Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 5 und folgende Vorschriften: 
1. die Meldebehörden übermitteln dem 
Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr zur Vorbereitung 
von Einberufungen und Heranziehungen 
die Daten nach § 15 Absatz 3; 

(2) Im Spannungs- oder Verteidigungs-
fall gelten Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
bis 5 und folgende Vorschriften: 
1. die Meldebehörden übermitteln dem 
Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr zur Vorbereitung 
von Einberufungen und Heranziehungen 
die Daten nach § 15 Absatz 3 Das 

https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75769.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75769.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75769.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75769.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75769.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75769.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75734.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75734.htm
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2. die Meldung nach § 24 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 1 ist innerhalb von 48 
Stunden zu erstatten; § 24 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz ist 
nicht anzuwenden; 
3. ein Wehrpflichtiger, der seine Aner-
kennung als Kriegsdienstverweigerer be-
antragt hat, kann zum Zivildienst einbe-
rufen werden, bevor über den Antrag 
entschieden worden ist; 
4. eine Zurückstellung nach § 12 Ab-
satz 2, 4, 5 oder 7 wird unwirksam; eine 
erneute Zurückstellung nach § 12 Ab-
satz 4 ist zulässig, wenn die Heranzie-
hung zum Wehrdienst für den Wehr-
pflichtigen eine unzumutbare Härte be-
deuten würde; 
5. ein Wehrpflichtiger, der nach § 12 Ab-
satz 2 vom Wehrdienst zurückgestellt 
worden ist, wird auf Antrag zum Sani-
tätsdienst einberufen; 
6. ein Wehrpflichtiger, der sich zum frei-
willigen Eintritt in die Bundeswehr mel-
det, kann von einem Bataillonskomman-
deur oder einem Offizier in entsprechen-
der Dienststellung als Soldat, der auf 
Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leis-
tet, mit dem untersten Mannschafts-
dienstgrad oder mit seinem letzten in der 
Bundeswehr erreichten Dienstgrad ein-
gestellt werden, wenn die Einberufung 
durch das Karrierecenter der Bundes-
wehr nicht möglich ist. 

Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr darf zur Vorberei-
tung von Einberufungen und Heranzie-
hungen die Daten wehrpflichtiger Perso-
nen nach den §§ 34, 34a, 38 und 39 des 
Bundesmeldegesetzes verarbeiten. 
2. die Meldung nach § 24 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 1 ist innerhalb von 48 
Stunden zu erstatten; § 24 Absatz 6 
Satz 1 Nummer 1 zweiter Halbsatz ist 
nicht anzuwenden; 
3. ein Wehrpflichtiger, der seine Aner-
kennung als Kriegsdienstverweigerer be-
antragt hat, kann zum Zivildienst einbe-
rufen werden, bevor über den Antrag 
entschieden worden ist; 
4. eine Zurückstellung nach § 12 Ab-
satz 2, 4, 5 oder 7 wird unwirksam; eine 
erneute Zurückstellung nach § 12 Ab-
satz 4 ist zulässig, wenn die Heranzie-
hung zum Wehrdienst für den Wehr-
pflichtigen eine unzumutbare Härte be-
deuten würde; 
5. ein Wehrpflichtiger, der nach § 12 Ab-
satz 2 vom Wehrdienst zurückgestellt 
worden ist, wird auf Antrag zum Sani-
tätsdienst einberufen; 
6. ein Wehrpflichtiger, der sich zum frei-
willigen Eintritt in die Bundeswehr mel-
det, kann von einem Bataillonskomman-
deur oder einem Offizier in entsprechen-
der Dienststellung als Soldat, der auf 
Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leis-
tet, mit dem untersten Mannschafts-
dienstgrad oder mit seinem letzten in der 
Bundeswehr erreichten Dienstgrad ein-
gestellt werden, wenn die Einberufung 
durch das Karrierecenter der Bundes-
wehr nicht möglich ist. 

§ 53  
Übergangsvorschrift aus Anlass 

des Wehrrechtsänderungsgesetzes 
2010 

§ 53  
Übergangsvorschrift aus Anlass 

des Wehrrechtsänderungsgesetzes 
2010 

(1) Wehrpflichtige, die am 31. Dezember 
2010 sechs Monate oder länger Grund-
wehrdienst geleistet haben, sind mit 

(1) Wehrpflichtige, die am 31. Dezember 
2010 sechs Monate oder länger Grund-
wehrdienst geleistet haben, sind mit 

https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75745.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75729.htm
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Ablauf dieses Tages zu entlassen. Sie 
können auf Antrag Grundwehrdienst mit 
der bis zum 30. November 2010 vorge-
schriebenen Dauer ableisten, wenn sie 
dies vor ihrer Entlassung beantragen. 
(2) Für Wehrpflichtige, die nicht unter 
Absatz 1 fallen und die zum Grundwehr-
dienst nach § 5 Absatz 1a in der bis zum 
30. November 2010 geltenden Fassung 
einberufen worden sind, ist die Dienst-
zeit nach Maßgabe des § 5 Absatz 2 in 
der ab 1. Dezember 2010 geltenden 
Fassung neu festzusetzen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Wehrpflichtige, die sich nach § 13a 
Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 30. No-
vember 2010 geltenden Fassung ver-
pflichtet haben, sind ab dem 1. Dezem-
ber 2010 auf Antrag zu entpflichten, 
wenn sie die von diesem Tage an vorge-
sehene Verpflichtungszeit abgeleistet 
haben. 

Ablauf dieses Tages zu entlassen. Sie 
können auf Antrag Grundwehrdienst mit 
der bis zum 30. November 2010 vorge-
schriebenen Dauer ableisten, wenn sie 
dies vor ihrer Entlassung beantragen. 
(2) Für Wehrpflichtige, die nicht unter 
Absatz 1 fallen und die zum Grundwehr-
dienst nach § 5 Absatz 1a in der bis zum 
30. November 2010 geltenden Fassung 
einberufen worden sind, ist die Dienst-
zeit nach Maßgabe des § 5 Absatz 2 in 
der ab 1. Dezember 2010 geltenden 
Fassung neu festzusetzen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entspre-chend. 
(3) Wehrpflichtige, die sich nach § 13a 
Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 30. No-
vem-ber 2010 geltenden Fassung ver-
pflichtet haben, sind ab dem 1. Dezem-
ber 2010 auf Antrag zu entpflichten, 
wenn sie die von diesem Tage an vorge-
sehene Verpflich-tungszeit abgeleistet 
haben. 

Artikel 2 
Soldatengesetz 

Artikel 2 
Soldatengesetz 

Inhaltsübersicht 
Dritter Abschnitt. Wehrdienst nach 

dem Wehrpflichtgesetz; Reservewehr-
dienstverhältnis; freiwilliger Wehrdienst 

als besonderes staatsbürgerliches Enga-
gement 

Inhaltsübersicht 
Dritter Abschnitt. Wehrdienst nach 

dem Wehrpflichtgesetz; Reservewehr-
dienstverhältnis; freiwilliger Wehrdienst 
als besonderes staatsbürgerliches En-
gagement Basiswehrdienst 

3. Freiwilliger Wehrdienst als beson-
deres staatsbürgerliches Engagement 

3. Freiwilliger Wehrdienst als be-
sonderes staatsbürgerliches Engage-
ment Basiswehrdienst 

§ 58b  
Freiwilliger Wehrdienst als besonde-

res staatsbürgerliches Engagement 

§ 58b 
Freiwilliger Wehrdienst als beson-

deres staatsbürgerliches Engagement 
Basiswehrdienst 

§ 58h 
Beendigung des freiwilligen Wehr-

dienstes nach § 58b 

§ 58h 
Beendigung des Freiwilligen Wehrdiens-

tes nach § 58b Basiswehrdienstes 
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 § 101 
Übergangsvorschrift aus Anlass des  
Gesetzes zur Modernisierung wehr-
ersatzrechtlicher Vorschriften und 
zur Einführung eines neuen Wehr-

dienstes 

§ 1  
Begriffsbestimmungen 

§ 1  
Begriffsbestimmungen 

(1) unverändert (1) unverändet 

(2) In das Dienstverhältnis eines Be-
rufssoldaten kann berufen werden, wer 
sich freiwillig verpflichtet, auf Lebens-
zeit Wehrdienst zu leisten. In das 
Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit 
kann berufen werden, wer sich freiwillig 
verpflichtet, für begrenzte Zeit Wehr-
dienst zu leisten. Einen freiwilligen 
Wehrdienst als besonderes staatsbür-
gerliches Engagement kann leisten, 
wer sich dazu verpflichtet.  Zu einem 
Wehrdienst in Form von Dienstleistun-
gen kann außer Personen, die in einem 
Wehrdienstverhältnis nach Satz 1 oder 
2 gestanden haben, auch herangezo-
gen werden, wer sich freiwillig zu 
Dienstleistungen verpflichtet. 

(2) In das Dienstverhältnis eines Be-
rufssoldaten kann berufen werden, wer 
sich freiwillig verpflichtet, auf Lebens-
zeit Wehrdienst zu leisten. In das 
Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit 
kann berufen werden, wer sich freiwillig 
verpflichtet, für begrenzte Zeit Wehr-
dienst zu leisten. Einen freiwilligen 
Wehrdienst als besonderes staatsbür-
gerliches Engagement Basiswehrdienst 
kann leisten, wer sich dazu verpflich-
tet.  Zu einem Wehrdienst in Form von 
Dienstleistungen kann außer Personen, 
die in einem Wehrdienstverhältnis nach 
Satz 1 oder 2 gestanden haben, auch 
herangezogen werden, wer sich freiwil-
lig zu Dienstleistungen verpflichtet. 

(3) bis (5) unverändert (3) bis (5) unverändert 

§ 2  
Dauer des Wehrdienstverhältnisses; 

Dienstzeitberechnung 

§ 2  
Dauer des Wehrdienstverhältnisses; 

Dienstzeitberechnung 

(1) Das Wehrdienstverhältnis beginnt  
1. bei einem Soldaten, der nach dem 
Vierten Abschnitt zur Dienstleistung her-
angezogen wird, mit dem Zeitpunkt, der 
im Heranziehungsbescheid für den 
Diensteintritt festgesetzt wird,  
2. bei einem Berufssoldaten oder Solda-
ten auf Zeit mit dem Zeitpunkt der 

(1) Das Wehrdienstverhältnis beginnt 
1. bei einem Soldaten, der nach dem 
Vierten Abschnitt zur Dienstleistung her-
angezogen oder nach dem Wehrpflicht-
gesetz einberufen wird, mit dem Zeit-
punkt, der im Heranziehungsbescheid o-
der im Einberufungsbescheid für den 
Diensteintritt festgesetzt wird, 
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Ernennung, 
3. in allen übrigen Fällen mit dem 
Dienstantritt. 

2. bei einem Berufssoldaten oder Solda-
ten auf Zeit mit dem Zeitpunkt der Er-
nennung, 
3. in allen übrigen Fällen mit dem Dienst-
antritt. 

(2) und (3) unverändert (2) und (3) unverändert 

 
§ 9 

Eid und feierliches Gelöbnis 

 
§ 9 

Eid und feierliches Gelöbnis 

(1) unverändert (1) unverändert  

(2) Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst 
nach § 58b oder Wehrdienst nach Maß-
gabe des Wehrpflichtgesetzes leisten, 
bekennen sich zu ihren Pflichten durch 
das folgende feierliche Gelöbnis: 
"Ich gelobe, der Bundesrepublik 
Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen 
Volkes tapfer zu verteidigen." 

(2) Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst 
Basiswehrdienst nach § 58b oder Wehr-
dienst nach Maßgabe des Wehrpflicht-
gesetzes leisten, bekennen sich zu ihren 
Pflichten durch das folgende feierliche 
Gelöbnis: 
"Ich gelobe, der Bundesrepublik 
Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen 
Volkes tapfer zu verteidigen." 

§ 20  
Nebentätigkeit 

§ 20  
Nebentätigkeit 

(1) bis (7) unverändert (1) bis (7) unverändert 

(8) Einem Soldaten, der freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b oder Wehr-
dienst nach Maßgabe des Wehrpflicht-
gesetzes leistet, darf die Ausübung ei-
ner Nebentätigkeit nur untersagt wer-
den, wenn sie seine Dienstfähigkeit ge-
fährdet oder den dienstlichen Erforder-
nissen zuwiderläuft.  

(8) Einem Soldaten, der freiwilligen 
Wehrdienst Basiswehrdienst nach 
§ 58b oder Wehrdienst nach Maßgabe 
des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die 
Ausübung einer Nebentätigkeit nur un-
tersagt werden, wenn sie seine Dienst-
fähigkeit gefährdet oder den dienstli-
chen Erfordernissen zuwiderläuft.  

§ 31  
Fürsorge 

§ 31  
Fürsorge 

(1) Der Bund hat im Rahmen des Dienst- 
und Treueverhältnisses für das Wohl 
des Berufssoldaten und des Soldaten 

(1) Der Bund hat im Rahmen des 
Dienst- und Treueverhältnisses für das 
Wohl des Berufssoldaten und des 

https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
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auf Zeit sowie ihrer Familien, auch für 
die Zeit nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses, zu sorgen. Er hat auch für 
das Wohl des Soldaten zu sorgen, der 
freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder 
Wehrdienst nach Maßgabe des Vierten 
oder Fünften Abschnittes oder 
des Wehrpflichtgesetzes leistet; die Für-
sorge für die Familie des Soldaten wäh-
rend des Wehrdienstes und seine Ein-
gliederung in das Berufsleben nach dem 
Ausscheiden aus dem Wehrdienst wer-
den gesetzlich geregelt. 

Soldaten auf Zeit sowie ihrer Familien, 
auch für die Zeit nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses, zu sorgen.Er hat 
auch für das Wohl des Soldaten zu sor-
gen, der freiwilligen Wehrdienst Basis-
wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst 
nach Maßgabe des Vierten oder Fünf-
ten Abschnittes oder des Wehrpflichtge-
setzes leistet; die Fürsorge für die Fa-
milie des Soldaten während des Wehr-
dienstes und seine Eingliederung in das 
Berufsleben nach dem Ausscheiden 
aus dem Wehrdienst werden gesetzlich 
geregelt. 

(2) bis (8) unverändert (2) bis (8) unverändert 

§ 58  
Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz 

§ 58 
Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Beförderung eines Soldaten, der 
Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz 
leistet, wird mit der dienstlichen Be-
kanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht 
vor dem in der Ernennungsverfügung 
bestimmten Tag wirksam. 2§ 42 Abs. 2 
Satz 2 gilt entsprechend. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für diejeni-
gen, die freiwilligen Wehrdienst nach 
§ 58b leisten oder zu den in § 60 ge-
nannten Dienstleistungen herangezogen 
werden. 

(2) Die Beförderung eines Soldaten, der 
Wehrdienst nach dem Wehrpflichtge-
setz leistet, wird mit der dienstlichen 
Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch 
nicht vor dem in der Ernennungsverfü-
gung bestimmten Tag wirksam. 2§ 42 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
diejenigen, die freiwilligen Wehrdienst 
Basiswehrdienst nach § 58b leisten o-
der zu den in § 60 genannten Dienst-
leistungen herangezogen werden. 

§ 58b Freiwilliger Wehrdienst als be-
sonderes staatsbürgerliches Engage-

ment 

§ 58b Freiwilliger Wehrdienst als be-
sonderes staatsbürgerliches Engage-

ment Basiswehrdienst  

(1) Frauen und Männer können sich ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst als be-
sonderes staatsbürgerliches Engage-
ment zu leisten. 

(1) Eine Person kann sich verpflichten, 
Basiswehrdienst von sechs Monaten bis 
zu 23 Monaten zu leisten. 

(2) Die §§ 37 und 38 gelten entspre-
chend. 

(2) Die §§ 37 und 38 gelten entspre-
chend. 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31704.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
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§ 58c  
Übermittlung personenbezogener Daten 

durch die Meldebehörden 

§ 58c  
Übermittlung personenbezogener Daten 

durch die Meldebehörden 

(1) Zum Zweck der Übersendung von In-
formationsmaterial nach Absatz 2 über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundes-
amt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr jährlich bis zum 31. März fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige Anschrift. 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn 
die betroffenen Personen ihr nach § 36 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes wi-
dersprochen haben. 

(1) Zum Zweck der Übersendung von In-
formationsmaterial nach Absatz 2 Zu den 
Zwecken des Absatzes 2 sowie für die 
Zwecke der §§ 15 und 48 Absatz 2 Num-
mer 1 des Wehrpflichtgesetzes übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bun-
deswehr jährlich bis zum 31. März fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige Anschrift. 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn 
die betroffenen Personen ihr nach § 36 
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes wi-
dersprochen haben.  

(2) Das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr darf die Da-
ten nur dazu verwenden, Informations-
material über Tätigkeiten in den Streit-
kräften zu versenden. 

(2) Das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr darf die Da-
ten nur dazu verwenden,  
1. Informationen über Tätigkeiten in den 
Streitkräften zu versenden, und  
2. Personen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und nicht der Wehrpflicht 
unterliegen, auf die Möglichkeit der frei-
willigen Abgabe einer Bereitschaftserklä-
rung nach § 15a des Wehrpflichtgeset-
zes hinzuweisen. 
Die Daten in einer freiwillig abgegebe-
nen Bereitschaftserklärung können dazu 
genutzt werden, um über die Möglichkeit 
des Dienstes in den Streitkräften zu in-
formieren. Auf die Löschung der in einer 
freiwillig abgegebenen Bereitschaftser-
klärung angegebenen Daten ist Absatz 3 
anzuwenden. Die Verarbeitung von Da-
ten nach den §§ 15 bis 15d und § 48 des 
Wehrpflichtgesetzes bleibt unberührt. 
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(3) Das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr hat die Daten 
zu löschen, wenn die betroffenen Perso-
nen dies verlangen, spätestens jedoch 
nach Ablauf eines Jahres nach der erst-
maligen Speicherung der Daten beim 
Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr. 

(3) Das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr hat die Da-
ten der nicht wehrpflichtigen Personen 
spätestens nach Ablauf von drei Jahren 
nach der erstmaligen Verarbeitung der 
Daten zu löschen. 

§ 58d  
Beratung und Untersuchung 

§ 58d  
Beratung und Untersuchung 

(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr 
bieten Personen, die Interesse an einem 
freiwilligen Wehrdienst nach § 58b be-
kunden, eine persönliche Beratung über 
Tätigkeiten in den Streitkräften an. 

(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr 
bieten Personen, die Interesse an einem 
freiwilligen Wehrdienst Basiswehrdienst 
nach § 58b bekunden, eine persönliche 
Beratung über Tätigkeiten in den Streit-
kräften an. 

(2) Personen, die nach der Beratung In-
teresse an einem freiwilligen Wehrdienst 
nach § 58b bekunden, werden auf ihre 
Dienstfähigkeit und auf ihre Eignung 
nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 unter-
sucht, sofern sie in die Untersuchungen 
schriftlich oder elektronisch eingewilligt 
haben. Das Ergebnis der Untersuchun-
gen wird ihnen schriftlich oder elektro-
nisch mitgeteilt. 

(2) Personen, die nach der Beratung In-
teresse an einem freiwilligen Wehrdienst 
Basiswehrdienst nach § 58b bekunden, 
werden auf ihre Dienstfähigkeit und auf 
ihre Eignung nach § 37 Absatz 1 Num-
mer 3 untersucht, sofern sie in die Unter-
suchungen schriftlich oder elektronisch 
eingewilligt haben. Das Ergebnis der Un-
tersuchungen wird ihnen schriftlich oder 
elektronisch mitgeteilt. 

(3) und (4) unverändert (3) und (4) unverändert 

§ 58f  
Status 

§ 58f  
Status 

Regelungen in anderen Gesetzen oder 
Rechtsverordnungen, die an die Ableis-
tung des Grundwehrdienstes (§ 5 des 
Wehrpflichtgesetzes) oder des freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienstes im An-
schluss an den Grundwehrdienst 
(§ 6b des Wehrpflichtgesetzes) anknüp-
fen, sind auf Personen, die freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b leisten, entspre-
chend anzuwenden. 

Regelungen in anderen Gesetzen oder 
Rechtsverordnungen, die an die Ableis-
tung des Grundwehrdienstes (§ 5 des 
Wehrpflichtgesetzes) oder des freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienstes im An-
schluss an den Grundwehrdienst 
(§ 6b des Wehrpflichtgesetzes) anknüp-
fen, sind auf Personen, die freiwilligen 
Wehrdienst Basiswehrdienst nach 
§ 58b leisten, entsprechend anzuwen-
den. 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE013600311/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE005207126/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE013600311/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE005207126/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE005207126/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75721.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/5521/a75721.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
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§ 58g  
Dienstantritt 

§ 58g 
Dienstantritt 
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(1) Das Karrierecenter der Bundeswehr 
fordert eine Person, deren Verpflichtung 
zum freiwilligen Wehrdienst nach 
§ 58b angenommen worden ist, zum 
Dienstantritt auf. In der Aufforderung 
sind Ort und Zeitpunkt des Dienstantritts 
sowie die Dauer des Wehrdienstes an-
zugeben. Die Aufforderung soll vier Wo-
chen vor dem Dienstantrittstermin be-
kannt gegeben werden. 

(1) Das Karrierecenter der Bundeswehr 
fordert eine Person, deren Verpflichtung 
zum freiwilligen Wehrdienst Basis-
wehrdienst nach § 58b angenommen 
worden ist, zum Dienstantritt auf. In der 
Aufforderung sind Ort und Zeitpunkt des 
Dienstantritts sowie die Dauer des Wehr-
dienstes anzugeben. Die Aufforderung 
soll vier Wochen vor dem Dienstantritts-
termin bekannt gegeben werden. 
 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 58h  
Beendigung des freiwilligen Wehrdiens-

tes nach § 58b 

§ 58h  
Beendigung des freiwilligen Wehrdiens-

tes nach § 58bBasiswehrdienstes 

(1) Der freiwillige Wehrdienst 
nach § 58b endet 
1. durch Entlassung entsprechend § 46 
Absatz 1, 
2. durch Entlassung entspre-
chend § 75 oder 
3. durch Ausschluss entsprechend § 76. 

(1) Der freiwillige Wehrdienst Basiswehr-
dienst nach § 58b endet 
1. durch Entlassung entsprechend § 46 
Absatz 1, 
2.durch Entlassung entspre-
chend § 75 oder 
3.durch Ausschluss entsprechend § 76. 

(2) Während der Probezeit kann der Sol-
dat zum 15. oder zum Letzten eines Mo-
nats entlassen werden. Die Entlassungs-
verfügung ist spätestens zwei Wochen 
vor dem Entlassungstermin bekannt zu 
geben. Auf schriftlichen Antrag des Sol-
daten ist dieser während der Probezeit 
zum 15. oder Letzten eines Monats zu 
entlassen. Die Entlassung ist in den ers-
ten fünf Monaten einen Monat vor dem 
Entlassungstag zu beantragen. 

(2) Während der Probezeit In den ersten 
sechs Monaten des Basiswehrdienstes 
kann der Soldat zum 15. oder zum Letz-
ten eines Monats entlassen werden. Die 
Entlassungsverfügung ist spätestens 
zwei Wochen vor dem Entlassungster-
min bekannt zu geben. Auf schriftlichen 
Antrag des Soldaten ist dieser während 
der Probezeit der ersten sechs Monate 
des Basiswehrdienstes zum 15. oder 
Letzten eines Monats zu entlassen. Die 
Entlassung ist in den ersten fünf Mona-
ten einen Monat vor dem Entlassungstag 
zu beantragen. 

(3) unverändert (3) unverändert 

§ 77  
Dienstleistungsüberwachung; Haftung 

§ 77  
Dienstleistungsüberwachung; Haftung 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE013600311/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE006216377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE006216377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE011904377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE012004377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE013600311/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE006216377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE006216377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE011904377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www-1juris-1de-1gdkyhehr0581.hhpsa006.ministerium.bmvg.bund.local/r3/document/BJNR001140956BJNE012004377/format/xsl?oi=yBXfqNaugX&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

(1) Der Dienstleistungsüberwachung un-
terliegen die in § 59 Abs. 1 bis 3 ge-
nannten Personen. Die Dienstleistungs-
überwachung beginnt im Anschluss an 
das Dienstverhältnis als Berufssoldat o-
der Soldat auf Zeit, im Fall des 
§ 59 Abs. 3 Satz 1 oder im Fall einer 
Verpflichtung zu einem freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58b mit der Annahme der 
Verpflichtung, und endet zu dem in 
§ 59 Abs. 1 bis 3 genannten, jeweils ein-
schlägigen Zeitpunkt. 

(1) Der Dienstleistungsüberwachung un-
terliegen die in § 59 Abs. 1 bis 3 genann-
ten Personen. Die Dienstleistungsüber-
wachung beginnt im Anschluss an das 
Dienstverhältnis als Bet rufssoldat oder 
Soldat auf Zeit, im Fall des § 59 Abs. 3 
Satz 1 oder im Fall einer Verpflichtung 
zu einem freiwilligen Wehrdienst Basis-
wehrdienst nach § 58b mit der Annahme 
der Verpflichtung, und endet zu dem in 
§ 59 Abs. 1 bis 3 genannten, jeweils ein-
schlägigen Zeitpunkt. 

(2) bis (7) unverändert (2) bis (7) unverändert 

 § 101  
Übergangsvorschrift aus Anlass des Ge-
setzes zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Einfüh-

rung eines neuen Wehrdienstes 

 (1) Auf die Personen, die in dem Jahr 
des Inkrafttretens des Gesetzes zur 
Modernisierung wehrersatzrechtlicher 
Vorschriften und zur Einführung eines 
neuen Wehrdienstes volljährig werden, 
ist § 58c Absatz 1 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass deren Daten erneut an 
das Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr übermittelt 
werden. Diese Daten können aus-
schließlich zu den Zwecken nach § 58c 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 4 
genutzt werden. § 58c Absatz 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 (2) Soldaten, die freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58b in der bis zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
zur Modernisierung wehrersatzrechtli-
cher Vorschriften und zur Einführung 
eines neuen Wehrdienstes geltenden 
Fassung leisten, werden unter Beibe-
haltung der festgesetzten Dienstzeit in 
den Basiswehrdienst überführt. 

Artikel 3 
Wehrsoldgesetz 

Artikel 3 
Wehrsoldgesetz 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31703.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31703.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31703.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31703.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31703.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a31703.htm
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

§ 3  
Anwendung von Vorschriften des Bun-

desbesoldungsgesetzes 

§ 3  
Anwendung von Vorschriften des Bun-
desbesoldungsgesetzes 

(1) § 3 Absatz 3 bis 6, § 6 Absatz 1 
Satz 1 sowie die §§ 9, 11, 12, 17a und 
42b des Bundesbesoldungsgesetzes 
gelten entsprechend. 

(1) § 3 Absatz 3 bis 6, § 6 Absatz 1 
Satz 1 sowie die §§ 9, 11, 12, 17, 17a 
und 42b des Bundesbesoldungsgeset-
zes gelten entsprechend. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 8  
Entlassungsgeld 

§ 8 
Entlassungsgeld 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Das Entlassungsgeld beträgt für 
jeden Monat des freiwilligen Wehr-
dienstes mit Anspruch auf Wehrsold 
100 Euro. 

(2) Das Entlassungsgeld beträgt für 
jeden Monat des freiwilligen Wehr-
dienstes mit Anspruch auf Wehrsold 
100 Euro. 

(3) unverändert (3) unverändert 

(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten 
kein Entlassungsgeld, wenn sie 
1. entlassen werden nach 
a) § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 58h 
Absatz 1 des Soldatengesetzes, 
b) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, 
c) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, 
d) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, 
e) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, sofern sie ihre Dienstun-
fähigkeit vorsätzlich herbeigeführt ha-
ben, oder 
f) § 75 Absatz 2 Nummer 2 oder Num-
mer 3 jeweils in Verbindung mit § 58h 
Absatz 1 des Soldatengesetzes, 

(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten 
kein Entlassungsgeld, wenn sie 
1. entlassen werden nach 
a) § 46 Absatz 1 in Verbindung mit § 58h 
Absatz 1 des Soldatengesetzes, 
b) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, 
c) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, 
d) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, 
e) § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 in 
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Sol-
datengesetzes, sofern sie ihre Dienstun-
fähigkeit vorsätzlich herbeigeführt ha-
ben, oder 
f) § 75 Absatz 2 Nummer 2 oder Num-
mer 3 jeweils in Verbindung mit § 58h 
Absatz 1 des Soldatengesetzes, 
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

2. nach § 76 in Verbindung mit § 58h 
Absatz 1 des Soldatengesetzes aus der 
Bundeswehr ausgeschlossen werden o-
der 

3. innerhalb eines Jahres nach Be-
endigung des freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 40 des Soldatengesetzes in ein 
Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit o-
der Soldat auf Zeit berufen werden. 

2. nach § 76 in Verbindung mit § 58h Ab-
satz 1 des Soldatengesetzes aus der 
Bundeswehr ausgeschlossen werden o-
der 

3. innerhalb eines Jahres nach Be-
endigung des freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 40 des Soldatengesetzes in ein 
Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit o-
der Soldat auf Zeit berufen werden. 

Artikel 4 
Soldatenversorgungsgesetz 

Artikel 4 
Soldatenversorgungsgesetz 

§ 3 
Wehrdienstzeit 

§ 3 
Wehrdienstzeit 

(1) Wehrdienstzeit ist die Zeit vom Tag 
des tatsächlichen Diensteintritts bis zum 
Ablauf des Tages, an dem das Dienst-
verhältnis endet. Der Grundwehrdienst 
wird jedoch mit seiner gesetzlich festge-
setzten Dauer, die Probezeit des freiwilli-
gen Wehrdienstes nach § 58b des Sol-
datengesetzes mit sechs Monaten ange-
rechnet. 

(1) Wehrdienstzeit ist die Zeit vom Tag 
des tatsächlichen Diensteintritts bis zum 
Ablauf des Tages, an dem das Dienst-
verhältnis endet. Der Grundwehrdienst 
wird jedoch mit seiner gesetzlich festge-
setzten Dauer, die Probezeit des freiwilli-
gen Wehrdienstes nach § 58b des Sol-
datengesetzes mit sechs Monaten ange-
rechnet.  

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 4  
Zweck und Arten 

§ 4  
Zweck und Arten 

(1) und (2) unverändert (1) und (2) unverändert 

(3) Soldatinnen und Soldaten, die 
freiwillgen Wehrdienst nach § 58b des 
Soldatengesetz sleisten, können als 
Berufsförderung die Teilnahme an 
dienstzeitbegleitenden Bildungs- und 
Eingliederungsmaßnahmen (§§ 6 und 9 
Absatz 2) sowie Hilfen zur Eingliede-
rung in das zivile Erwerbsleben (§ 9 
Absatz 1 und 7) gewährt werden. 

(3) Soldatinnen und Soldaten, die 
freiwillgen Wehrdienst Basiswehr-
dienst nach § 58b des Soldatengesetz 
sleisten, können als Berufsförderung 
die Teilnahme an dienstzeitbegleiten-
den Bildungs- und Eingliederungs-
maßnahmen (§§ 6 und 9 Absatz 2 Ab-
satz 4) sowie Hilfen zur Eingliederung 
in das zivile Erwerbsleben (§ 9 Absatz 
1 und 7) gewährt werden. 
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

§ 6 
Dienstzeitbegleitende Förderung der 

schulischen und beruflichen Bildung 

§ 6 
Dienstzeitbegleitende Förderung der 
schulischen und beruflichen Bildung 

(1) Während der Wehrdienstzeit bieten 
Karrierecenter der Bundeswehr - Be-
rufsförderungsdienste - interne Maß-
nahmen der schulischen und berufli-
chen Bildung an, an denen Soldaten 
auf Zeit oder freiwilligen Wehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes Leis-
tende unentgeltlich teilnehmen können. 

(1) Während der Wehrdienstzeit bieten 
Karrierecenter der Bundeswehr - Be-
rufsförderungsdienste - interne Maß-
nahmen der schulischen und berufli-
chen Bildung an, an denen Soldaten 
auf Zeit oder freiwilligen Wehrdienst 
Basiswehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes Leistende unentgeltlich 
teilnehmen können. 

(2) Ist für Soldaten auf Zeit mit einer 
Wehrdienstzeit von weniger als vier Jah-
ren und für freiwilligen Wehrdienst nach 
§ 58b des Soldatengesetzes Leistende 
im Förderungsplan im Sinne des § 3a 
Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimm-
tes schulisches oder berufliches Bil-
dungsziel im Rahmen der dienstzeitbe-
gleitenden Förderung erreicht werden 
soll, und kann dieses Bildungsziel nicht 
oder nicht planmäßig durch Teilnahme 
an internen Maßnahmen erreicht wer-
den, kann im Einzelfall ausnahmsweise 
die Teilnahme an Maßnahmen der schu-
lischen und beruflichen Bildung anderer 
Anbieter gefördert werden.(…) 

(2) Ist für Soldaten auf Zeit mit einer 
Wehrdienstzeit von weniger als vier 
Jahren und für freiwilligen Wehrdienst 
Basiswehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes Leistende im Förderungs-
plan im Sinne des § 3a Absatz 2 vorge-
sehen, dass ein bestimmtes schuli-
sches oder berufliches Bildungsziel im 
Rahmen der dienstzeitbegleitenden 
Förderung erreicht werden soll, und 
kann dieses Bildungsziel nicht oder 
nicht planmäßig durch Teilnahme an in-
ternen Maßnahmen erreicht werden, 
kann im Einzelfall ausnahmsweise die 
Teilnahme an Maßnahmen der schuli-
schen und beruflichen Bildung anderer 
Anbieter gefördert werden.(…) 

§ 9  
Eingliederungsmaßnahmen 

§ 9 
Eingliederungsmaßnahmen 

(1) Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf 
Zeit und freiwilligen Wehrdienst nach § 
58b des Soldatengesetzes Leistende 
werden während der ersten sieben 
Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienst-
zeit dabei unterstützt, einen Arbeitsplatz 
zu finden, der ihrem Qualifikationsprofil 
entspricht. Hierzu gehört auch die ver-
mittlerische Betreuung durch das Karrie-
recenter der Bundeswehr - Berufsförde-
rungsdienst -. 

(1) Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf 
Zeit und freiwilligen Wehrdienst Basis-
wehrdienst nach § 58b des Soldatenge-
setzes Leistende werden während der 
ersten sieben Jahre nach dem Ende ih-
rer Wehrdienstzeit dabei unterstützt, ei-
nen Arbeitsplatz zu finden, der ihrem 
Qualifikationsprofil entspricht. Hierzu ge-
hört auch die vermittlerische Betreuung 
durch das Karrierecenter der Bundes-
wehr - Berufsförderungsdienst -. 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/538/a6805.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

(2) und (3) unverändert (2) und (3) unverändert 

(4) Bereits vor dem Ende ihrer Wehr-
dienstzeit sind Maßnahmen einzuleiten 
oder durchzuführen, die eine Arbeitsauf-
nahme im Anschluss an das Dienstver-
hältnis erleichtern (Eingliederungsmaß-
nahmen). Vor oder nach der Förderung 
einer schulischen oder beruflichen Bil-
dungsmaßnahme kann die Teilnahme 
an Berufsorientierungs- oder Berufsvor-
bereitungsmaßnahmen und an Bewer-
bertrainingsprogrammen mit den glei-
chen Leistungen wie für die Teilnahme 
an Maßnahmen der schulischen und be-
ruflichen Bildung nach § 6 gefördert wer-
den. Für Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die keinen Anspruch auf 
Förderung der schulischen und berufli-
chen Bildung nach § 7 Absatz 5 haben, 
gilt Satz 2 nur unter der Voraussetzung, 
dass die Maßnahme innerhalb eines 
Jahres nach Dienstzeitende beginnt. Für 
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf 
Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von min-
destens 20 Jahren sowie für Soldatinnen 
auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer 
Verpflichtungsdauer von mindestens vier 
Jahren, die am Ende ihrer Wehrdienst-
zeit das 50. Lebensjahr vollendet haben, 
gilt bei Teilnahme an Eingliederungs-
maßnahmen § 8 Absatz 3 entsprechend. 
 

(4) Bereits vor dem Ende ihrer Wehr-
dienstzeit sind Maßnahmen einzuleiten 
oder durchzuführen, die eine Arbeitsauf-
nahme im Anschluss an das Dienstver-
hältnis erleichtern (Eingliederungsmaß-
nahmen). Vor oder nach der Förderung 
einer schulischen oder beruflichen Bil-
dungsmaßnahme kann die Teilnahme an 
Berufsorientierungs- oder Berufsvorbe-
reitungsmaßnahmen und an Bewerber-
trainingsprogrammen mit den gleichen 
Leistungen wie für die Teilnahme an 
Maßnahmen der schulischen und berufli-
chen Bildung nach § 6 gefördert wer-
den. Für Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die keinen Anspruch auf 
Förderung der schulischen und berufli-
chen Bildung nach § 7 Absatz 5 haben 
sowie für Basiswehrdienst nach § 58b 
SG Leistende gilt Satz 2 nur unter der 
Voraussetzung, dass die Maßnahme in-
nerhalb eines Jahres nach Dienstzeit-
ende beginnt. Für Soldatinnen auf Zeit 
und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamt-
dienstzeit von mindestens 20 Jahren so-
wie für Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit mit einer Verpflichtungs-
dauer von mindestens vier Jahren, die 
am Ende ihrer Wehrdienstzeit das 50. 
Lebensjahr vollendet haben, gilt bei Teil-
nahme an Eingliederungsmaßnah-
men § 8 Absatz 3 entsprechend. 

(5) und (6) unverändert (5) und (6) unverändert 

(7) Für frühere Soldatinnen auf Zeit und 
frühere Soldaten auf Zeit und für freiwilli-
gen Wehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes Leistende, die ihre volle be-
rufliche Leistungsfähigkeit erst nach ei-
ner Einarbeitungszeit erlangen können, 
kann nach Ablauf ihrer Wehrdienstzeit 
einem Arbeitgeber ein Einarbeitungszu-
schuss gewährt werden. Der Zuschuss 
ist innerhalb einer Frist von sechs 

(7) Für frühere Soldatinnen auf Zeit 
und frühere Soldaten auf Zeit und für 
freiwilligen Wehrdienst Basiswehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes Leis-
tende, die ihre volle berufliche Leistungs-
fähigkeit erst nach einer Einarbeitungs-
zeit erlangen können, kann nach Ablauf 
ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber 
ein Einarbeitungszuschuss gewährt wer-
den. Der Zuschuss ist innerhalb einer 

https://www.buzer.de/6_SVG.htm
https://www.buzer.de/7_SVG.htm
https://www.buzer.de/8_SVG.htm
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

Monaten nach Abschluss der Maß-
nahme geltend zu machen. 

Frist von sechs Monaten nach Abschluss 
der Maßnahme geltend zu machen. 

§ 11 
Anrechnung der Zeit der Förderung 

der beruflichen Bildung und des Wehr-
dienstes auf die auf die Berufs- und Be-
triebzugehörigkeit bei anschließenden 
Beschäftigungsverhältnissen 

§ 11 
Anrechnung der Zeit der Förderung der 
beruflichen Bildung und des Wehrdiens-
tes auf die auf die Berufs- und Betriebzu-
gehörigkeit bei anschließenden Beschäf-
tigungsverhältnissen 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes, der 
Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 58b des Soldatengesetzes oder 
die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflicht-
gesetzes auf den Grundwehrdienst anre-
chenbare Zeit des Wehrdienstes als Sol-
datin auf Zeit oder Solat auf Zeit wird bei 
früheren Soldatinnen auf Zeit und frühe-
ren Soldaten auf Zeit auf di Berufszuge-
hörigkeit angerechnet. 

(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes, der 
Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes 
des Basiswehrdienstes nach § 58b des 
Soldatengesetzes oder die nach § 7 Ab-
satz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den 
Grundwehrdienst anrechenbare Zeit des 
Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder 
Solat auf Zeit wird bei früheren Soldatin-
nen auf Zeit und früheren Soldaten auf 
Zeit auf di Berufszugehörigkeit ange-
rechnet. 

§ 12 
Anrechnung der Zeit der Förderung der 
beruflichen Bildung und des Wehrdiens-
tes bei nachfolgenden Dienstverhältnis-

sen 

§ 12 
Anrechnung der Zeit der Förderung der 
beruflichen Bildung und des Wehrdiens-
tes bei nachfolgenden Dienstverhältnis-

sen 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilligen 
Wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des 
Wehrpflichtgesetzes auf den Grund-
wehrdienst anrechenbare Zeit wird auf 
die bei der Zulassung zu weiterführen-
den Prüfungen im Beruf nachzuwei-
sende Zeit einer mehrjährigen Tätigkeit 
nach der Berufsabschlussprüfung ange-
rechnet, soweit eine Zeit von einem Jahr 
nicht unterschritten wird. 
(3) 1Beginnt eine frühere Soldatin auf 
Zeit oder ein früherer Soldat auf Zeit im 
Anschluss an den Wehrdienst eine für 
den künftigen Beruf als Beamtin oder 
Beamter vorgeschriebene, über die 

(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilligen 
Wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes des Basiswehrdienstes nach § 
58b des Soldatengesetzes im Umfang 
von sechs Monaten oder die nach § 7 
Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf 
den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit 
wird auf die bei der Zulassung zu weiter-
führenden Prüfungen im Beruf nachzu-
weisende Zeit einer mehrjährigen Tätig-
keit nach der Berufsabschlussprüfung 
angerechnet, soweit eine Zeit von einem 
Jahr nicht unterschritten wird. 
(3) 1Beginnt eine frühere Soldatin auf 
Zeit oder ein früherer Soldat auf Zeit im 
Anschluss an den Wehrdienst eine für 
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Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

allgemeinbildende Schulbildung hinaus-
gehende Ausbildung oder wird diese 
durch den Wehrdienst unterbrochen, so 
gilt Absatz 1 entsprechend, wenn sie o-
der er sich bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach Beendigung der Ausbil-
dung um Einstellung als Beamtin oder 
Beamter bewirbt und auf Grund dieser 
Bewerbung eingestellt wird. 2Dienstzei-
ten, die Voraussetzung für eine Beförde-
rung sind, beginnen für eine Richterin o-
der einen Richter, die oder der unter den 
dem Satz 1 entsprechenden Vorausset-
zungen eingestellt worden ist, mit dem 
Zeitpunkt, zu dem sie oder er ohne Ab-
leisten der Probezeit des freiwilligen 
Wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes oder des nach § 7 Absatz 1 
des Wehrpflichtgesetzes auf den Grund-
wehrdienst anrechenbaren Wehrdiens-
tes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf 
Zeit zur Ernennung auf Lebenszeit her-
angestanden hätte. 
 

den künftigen Beruf als Beamtin oder 
Beamter vorgeschriebene, über die all-
gemeinbildende Schulbildung hinausge-
hende Ausbildung oder wird diese durch 
den Wehrdienst unterbrochen, so gilt Ab-
satz 1 entsprechend, wenn sie oder er 
sich bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach Beendigung der Ausbildung um 
Einstellung als Beamtin oder Beamter 
bewirbt und auf Grund dieser Bewer-
bung eingestellt wird. 2Dienstzeiten, die 
Voraussetzung für eine Beförderung 
sind, beginnen für eine Richterin oder ei-
nen Richter, die oder der unter den dem 
Satz 1 entsprechenden Voraussetzun-
gen eingestellt worden ist, mit dem Zeit-
punkt, zu dem sie oder er ohne Ableisten 
der Probezeit des freiwilligen Wehrdiens-
tes der ersten sechs Monate des Basis-
wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes oder des nach § 7 Absatz 1 
des Wehrpflichtgesetzes auf den Grund-
wehrdienst anrechenbaren Wehrdiens-
tes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf 
Zeit zur Ernennung auf Lebenszeit her-
angestanden hätte. 

§ 20  
Übergangsbeihilfe bei kurzer Wehr-

dienstzeit 

§ 20  
Übergangsbeihilfe bei kurzer Wehr-

dienstzeit 

Satz 4 
Der Überbrückungszuschuss nach 

Satz 3 wird nicht gewährt, wenn die 
Soldatin oder der Soldat im unmittelba-
ren Anschluss an das nach Satz 1 be-
endete Dienstverhältnis freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b des Soldaten-
gesetzes leistet 

Satz 4 
Der Überbrückungszuschuss nach 

Satz 3 wird nicht gewährt, wenn die 
Soldatin oder der Soldat im unmittelba-
ren Anschluss an das nach Satz 1 be-
endete Dienstverhältnis Basiswehr-
dienstfreiwilligen Wehrdienst nach 
§ 58b des Soldatengesetzes leistet. 

§ 56 Bezüge für den Sterbemonat und 
Sterbegeld für Hinterbliebene von Solda-
tinen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von 
Soldatinnen und Soldaten, die Wehr-
dienst nach dem Wehrpflichtgesetz, frei-
willigen Wehrdienst oder Wehrdienst 
nach dem Vierten Abschnitt des Solda-
tengesetzes leisten 

§ 56 Bezüge für den Sterbemonat und 
Sterbegeld für Hinterbliebene von Solda-
tinen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von 
Soldatinnen und Soldaten, die Wehr-
dienst nach dem Wehrpflichtgesetz, frei-
willigen Wehrdienst Basiswehrdienst o-
der Wehrdienst nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes leisten 
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§ 57 Laufende Unterstützung für 
Hinterbliebene von Soldatinnen auf 
Zeit, Soldaten auf Zeit und von Solda-
tinnen und Soldaten, die Wehrdienst 
nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilli-
gen Wehrdienst oder Wehrdienst nach 
dem Vierten Abschnitt des Soldatenge-
setzes leisten 

§ 57 Laufende Unterstützung für 
Hinterbliebene von Soldatinnen auf 
Zeit, Soldaten auf Zeit und von Solda-
tinnen und Soldaten, die Wehrdienst 
nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilli-
gen Wehrdienst Basiswehrdienst oder 
Wehrdienst nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes leisten 

§ 80  
Erlöschen und Wiederaufleben der 

Versorgungsbezüge für Hinterbliebene 

§ 80  
Erlöschen und Wiederaufleben der 

Versorgungsbezüge für Hinterbliebene 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Waisengeld wird nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres auf Antrag 
gewährt, wenn die Waise vor Ablauf 
des Monats, in dem sie das 27. Le-
bensjahr vollendet, einen freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b des Soldaten-
gesetzes als Probezeit leistet oder sich 
in einer Übergangszeit von höchstens 
vier Kalendermonaten zwischen einem 
Ausbildungsabschnitt und der Ableis-
tung eines freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 58b des Soldatengesetzes be-
findet; die Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 

(2) Waisengeld wird nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres auf Antrag 
gewährt, wenn die Waise vor Ablauf 
des Monats, in dem sie das 27. Le-
bensjahr vollendet, einen freiwilligen 
Wehrdienst nach § 58b des Soldaten-
gesetzes als Probezeit leistet oder sich 
in einer Übergangszeit von höchstens 
vier Kalendermonaten zwischen einem 
Ausbildungsabschnitt und der Ableis-
tung eines freiwilligen Wehrdienstes 
Basiswehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes befindet; die Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

Artikel 5 
Berufsförderungsverordnung 

Artikel 5 
Berufsförderungsverordnung 

§ 2   
Berufsberatung 

§ 2   
Berufsberatung 

(1) bis (8) unverändert (1) bis (8) unverändert 

(9) Soldatinnen und Soldaten, die freiwil-
ligen Wehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes leisten, werden vor der In-
anspruchnahme von Leistungen der Be-
rufsförderung und im Übrigen auf Antrag 
beraten. 

(9) Soldatinnen und Soldaten, die freiwil-
ligen Wehrdienst Basiswehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes leis-
ten, werden vor der Inanspruchnahme 
von Leistungen der Berufsförderung und 
im Übrigen auf Antrag beraten. 

§ 5 § 5 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
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Durchführung der dienstzeitbeglei-
tenden Förderung 

Durchführung der dienstzeitbeglei-
tenden Förderung 

(1) und (2) unverändert (1) und (2) unverändert 

(3) Ehemalige Soldatinnen auf Zeit und 
ehemalige Soldaten auf Zeit können im 
Rahmen freier Kapazitäten innerhalb 
von sechs Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses an internen Maß-
nahmen des Karrierecenters der Bun-
deswehr - Berufsförderungsdienst - teil-
nehmen. § 6 Absatz 2 ist nicht anzuwen-
den. 

(3) Ehemalige Soldatinnen auf Zeit und 
ehemalige Soldaten auf Zeit können im 
Rahmen freier Kapazitäten innerhalb von 
sechs Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses sowie ehemalige 
Basiswehrdienst nach § 58b Soldatenge-
setz Leistende innerhalb von zwei Jah-
ren nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses an internen Maßnahmen des Kar-
rierecenters der Bundeswehr - Berufsför-
derungsdienst - teilnehmen. § 6 Ab-
satz 2 ist nicht anzuwenden. 

§ 7  
Bestandteile der Bewilligungen nach § 
4 des Soldatenversorgungsgesetzes 

§ 7 
Bestandteile der Bewilligungen nach § 
4 des Soldatenversorgungsgesetzes 

(1) Der Bescheid über die Bewilligung 
der dienstzeitbegleitenden Förderung 
kann widerrufen werden, wenn 
1. nicht regelmäßig an der Maßnahme 
teilgenommen wird, 
2. aufgrund der Leistungen oder des 
Verhaltens der Förderungsberechtigten 
nicht zu erwarten ist, dass sie das Ziel 
der Maßnahme erreichen, oder 
3. freiwilligen Wehrdienst nach § 58b 
des Soldatengesetzes Leistende, die an 
einer externen Maßnahme teilnehmen, 
in ein Dienstverhältnis als Soldatin auf 
Zeit oder Soldat auf Zeit mit einem För-
derungsanspruch nach § 5 des Solda-
tenversorgungsgesetzes berufen wor-
den sind. 

 

(1) Der Bescheid über die Bewilligung 
der dienstzeitbegleitenden Förderung 
kann widerrufen werden, wenn 
1. nicht regelmäßig an der Maßnahme 
teilgenommen wird, 
2. aufgrund der Leistungen oder des 
Verhaltens der Förderungsberechtigten 
nicht zu erwarten ist, dass sie das Ziel 
der Maßnahme erreichen, oder 
3. freiwilligen Wehrdienst  Basiswehr-
dienst nach § 58b des Soldatengeset-
zes Leistende, die an einer externen 
Maßnahme teilnehmen, in ein Dienst-
verhältnis als Soldatin auf Zeit oder Sol-
dat auf Zeit mit einem Förderungsan-
spruch nach § 5 des Soldatenversor-
gungsgesetzes berufen worden sind. 

(2) bis (3) unverändert (2) bis (3) unverändert 

§ 31  
Eingliederungshilfen 

§ 31  
Eingliederungshilfen  

(1) bis (3) unverändert (1) bis (3) unverändert 

https://www.buzer.de/gesetz/7412/a145853.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7412/a145853.htm
https://www.buzer.de/gesetz/7412/a145853.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/538/a6807.htm
https://www.buzer.de/gesetz/538/a6807.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/538/a6807.htm
https://www.buzer.de/gesetz/538/a6807.htm
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(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten 
auf Zeit, die keinen Anspruch auf Förde-
rung der schulischen oder beruflichen 
Bildung nach § 5 des Soldatenversor-
gungsgesetzes erworben haben, sowie 
Soldatinnen und Soldaten, die freiwilli-
gen Wehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes leisten, werden Eingliede-
rungshilfen nach Absatz 1 mit Aus-
nahme der Hilfen nach Absatz 1 Num-
mer 3 und 5 nur gewährt, wenn sie in-
nerhalb eines Jahres nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses mit der Maß-
nahme beginnen. 

(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten 
auf Zeit, die keinen Anspruch auf Förde-
rung der schulischen oder beruflichen 
Bildung nach § 5 des Soldatenversor-
gungsgesetzes erworben haben, sowie 
Soldatinnen und Soldaten, die freiwilli-
gen Wehrdienst Basiswehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes leis-
ten, werden Eingliederungshilfen nach 
Absatz 1 mit Ausnahme der Hilfen nach 
Absatz 1 Nummer 3 und 5 nur gewährt, 
wenn sie innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses mit 
der Maßnahme beginnen. 

Artikel 6 
Bundesmeldegesetz 

Artikel 6 
Bundesmeldegesetz 

§ 3 
Speicherung von Daten 

§ 3  
Speicherung von Daten 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Über die in Absatz 1 genannten 
Daten hinaus speichern die Meldebe-
hörden folgende Daten sowie die zum 
Nachweis ihrer Richtigkeit erforderli-
chen Hinweise im Melderegister: 

1. für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene 
die Tatsache, dass die betroffene Per-
son 

a) von der Wahlberechtigung oder der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 

b) als Unionsbürger (§ 6 Absatz 3 
Satz 1 des Europawahlgesetzes) bei 
der Wahl des Europäischen Parla-
ments von Amts wegen in ein Wähler-
verzeichnis im Inland einzutragen ist; 
ebenfalls zu speichern ist die Gebiets-
körperschaft oder der Wahlkreis im 
Herkunftsmitgliedstaat, wo die be-
troffene Person zuletzt in ein Wähler-
verzeichnis eingetragen war, 

(2) Über die in Absatz 1 genannten Da-
ten hinaus speichern die Meldebehörden 
folgende Daten sowie die zum Nachweis 
ihrer Richtigkeit erforderlichen Hinweise 
im Melderegister: 

1. für die Vorbereitung und Durchführung 
von Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene die 
Tatsache, dass die betroffene Person 

a) von der Wahlberechtigung oder der 
Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 

b) als Unionsbürger (§ 6 Absatz 3 Satz 1 
des Europawahlgesetzes) bei der Wahl 
des Europäischen Parlaments von Amts 
wegen in ein Wählerverzeichnis im In-
land einzutragen ist; ebenfalls zu spei-
chern ist die Gebietskörperschaft oder 
der Wahlkreis im Herkunftsmitgliedstaat, 
wo die betroffene Person zuletzt in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen war, 

c) (weggefallen) 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
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c) (weggefallen) 

2. für das Verfahren zur Bildung und 
Anwendung der elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmale nach § 39e 
Absatz 2 Satz 2 und 3 des Einkom-
mensteuergesetzes 

a) die Zugehörigkeit zu einer steuerer-
hebenden Religionsgesellschaft sowie 
das Datum des Eintritts und Austritts, 

b) den Familienstand, 

c) das Datum der Begründung oder 
Auflösung der Ehe oder Lebenspart-
nerschaft sowie 

d) die Identifikationsnummern oder die 
Vorläufigen Bearbeitungsmerkmale 

aa) des Ehegatten oder Lebenspart-
ners, 

bb) der minderjährigen Kinder, die ihre 
alleinige Wohnung oder ihre Haupt-
wohnung im Zuständigkeitsbereich 
derselben Meldebehörde haben, 

3. für Zwecke nach § 139b Absatz 2 
der Abgabenordnung 

die Identifikationsnummer nach § 139b 
der Abgabenordnung und bis zu deren 
Speicherung im Melderegister das 
Vorläufige Bearbeitungsmerkmal nach 
§ 139b Absatz 6 Satz 2 der Abgaben-
ordnung, 

4. für die Ausstellung von Pässen und 
Ausweisen 
die Tatsache, dass Passversagungs-
gründe vorliegen, ein Pass versagt o-
der entzogen oder eine Anordnung 
nach § 6 Absatz 7, § 6a Absatz 1 oder 
§ 6a Absatz 2 des Personalausweisge-
setzes getroffen worden ist, 

5. (weggefallen) 

2. für das Verfahren zur Bildung und An-
wendung der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale nach § 39e Absatz 2 
Satz 2 und 3 des Einkommensteuerge-
setzes 

a) die Zugehörigkeit zu einer steuererhe-
benden Religionsgesellschaft sowie das 
Datum des Eintritts und Austritts, 

b) den Familienstand, 

c) das Datum der Begründung oder Auf-
lösung der Ehe oder Lebenspartner-
schaft sowie 

d) die Identifikationsnummern oder die 
Vorläufigen Bearbeitungsmerkmale 

aa) des Ehegatten oder Lebenspartners, 

bb) der minderjährigen Kinder, die ihre 
alleinige Wohnung oder ihre Hauptwoh-
nung im Zuständigkeitsbereich dersel-
ben Meldebehörde haben, 

3. für Zwecke nach § 139b Absatz 2 der 
Abgabenordnung 

die Identifikationsnummer nach § 139b 
der Abgabenordnung und bis zu deren 
Speicherung im Melderegister das Vor-
läufige Bearbeitungsmerkmal nach 
§ 139b Absatz 6 Satz 2 der Abgabenord-
nung, 

4. für die Ausstellung von Pässen und 
Ausweisen 
die Tatsache, dass Passversagungs-
gründe vorliegen, ein Pass versagt oder 
entzogen oder eine Anordnung nach § 6 
Absatz 7, § 6a Absatz 1 oder § 6a Ab-
satz 2 des Personalausweisgesetzes ge-
troffen worden ist, 

5. (weggefallen) 

6. (weggefallen) 

7. für waffenrechtliche Verfahren 



 
 

28 

Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

6. (weggefallen) 

7. für waffenrechtliche Verfahren 

die Tatsache, dass eine waffenrechtli-
che Erlaubnis erteilt oder ein Waffen-
besitzverbot erlassen worden ist, so-
wie die jeweilige Behörde, die diese 
Tatsache mitteilt, mit Angabe des Da-
tums, an dem die waffenrechtliche Er-
laubnis erstmals erteilt oder das Waf-
fenbesitzverbot erlassen worden ist, 

8. für sprengstoffrechtliche Verfahren 

die Tatsache, dass eine sprengstoff-
rechtliche Erlaubnis oder ein Befähi-
gungsschein nach § 20 des Spreng-
stoffgesetzes erteilt worden ist, sowie 
die Behörde, die diese Tatsache mit-
teilt, mit Angabe des Datums der erst-
maligen Erteilung, 

9. zur Beantwortung von Aufenthalts-
anfragen anderer Behörden und sons-
tiger öffentlicher Stellen, wenn der Ein-
wohner die Wohnung aufgegeben hat 
und der Meldebehörde eine neue 
Wohnung nicht bekannt ist, 

das Ersuchen um Datenübermittlung 
mit dem Datum der Anfrage und der 
Angabe der anfragenden Stelle für die 
Dauer von bis zu zwei Jahren, 

10. für die Prüfung, ob die von der 
meldepflichtigen Person gemachten 
Angaben richtig sind, und zur Gewähr-
leistung der Auskunftsrechte in § 19 
Absatz 1 Satz 3 und § 50 Absatz 4 

den Namen und die Anschrift des Ei-
gentümers der Wohnung und, wenn 
dieser nicht selbst Wohnungsgeber ist, 
den Namen des Eigentümers der Woh-
nung sowie den Namen und die An-
schrift des Wohnungsgebers, 

11. im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall für die Wehrerfassung 

 die Tatsache, dass eine waffenrechtli-
che Erlaubnis erteilt oder ein Waffenbe-
sitzverbot erlassen worden ist, sowie die 
jeweilige Behörde, die diese Tatsache 
mitteilt, mit Angabe des Datums, an dem 
die waffenrechtliche Erlaubnis erstmals 
erteilt oder das Waffenbesitzverbot er-
lassen worden ist, 

8. für sprengstoffrechtliche Verfahren 

die Tatsache, dass eine sprengstoff-
rechtliche Erlaubnis oder ein Befähi-
gungsschein nach § 20 des Sprengstoff-
gesetzes erteilt worden ist, sowie die Be-
hörde, die diese Tatsache mitteilt, mit 
Angabe des Datums der erstmaligen Er-
teilung, 

9. zur Beantwortung von Aufenthaltsan-
fragen anderer Behörden und sonstiger 
öffentlicher Stellen, wenn der Einwohner 
die Wohnung aufgegeben hat und der 
Meldebehörde eine neue Wohnung nicht 
bekannt ist, 

das Ersuchen um Datenübermittlung mit 
dem Datum der Anfrage und der Angabe 
der anfragenden Stelle für die Dauer von 
bis zu zwei Jahren, 

10. für die Prüfung, ob die von der mel-
depflichtigen Person gemachten Anga-
ben richtig sind, und zur Gewährleistung 
der Auskunftsrechte in § 19 Absatz 1 
Satz 3 und § 50 Absatz 4 

den Namen und die Anschrift des Eigen-
tümers der Wohnung und, wenn dieser 
nicht selbst Wohnungsgeber ist, den Na-
men des Eigentümers der Wohnung so-
wie den Namen und die Anschrift des 
Wohnungsgebers,. 

11. im Spannungs- oder Verteidigungs-
fall für die Wehrerfassung 

die Tatsache, dass ein Einwohner be-
reits vor der Erfassung seines 
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die Tatsache, dass ein Einwohner 
bereits vor der Erfassung seines 
Jahrganges erfasst worden ist.  

Jahrganges erfasst worden ist. 
 

§ 36  
Regelmäßige Datenüber-

mittlungen 

§ 36  
Regelmäßige Datenüber-

mittlungen 

(1) Datenübermittlungen an an-
dere öffentliche Stellen, die ohne Er-
suchen in allgemein bestimmten Fäl-
len regelmäßig wiederkehrend durch-
geführt werden (regelmäßige Daten-
übermittlungen), sind zulässig, soweit 
dies durch Bundes- oder Landesrecht 
bestimmt ist, in dem Anlass und 
Zweck der Übermittlungen, der Emp-
fänger und die zu übermittelnden Da-
ten festgelegt sind. 

(1) Datenübermittlungen an an-
dere öffentliche Stellen, die ohne Er-
suchen in allgemein bestimmten Fäl-
len regelmäßig wiederkehrend 
durchgeführt werden (regelmäßige 
Datenübermittlungen), sind zulässig, 
soweit dies durch Bundes- oder Lan-
desrecht bestimmt ist, in dem Anlass 
und Zweck der Übermittlungen, der 
Empfänger und die zu übermitteln-
den Daten festgelegt sind. 

(2) 1Eine Datenübermittlung nach 
§ 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatenge-
setzes ist nur zulässig, soweit die be-
troffene Person nicht widersprochen 
hat. 2Bei einem Widerspruch hat die 
betroffene Person gegenüber der Mel-
debehörde ein Recht auf unentgeltli-
che Einrichtung einer Übermittlungs-
sperre. 3Die betroffene Person ist auf 
ihr Widerspruchsrecht bei der Anmel-
dung und spätestens im Oktober eines 
jeden Jahres durch ortsübliche Be-
kanntmachung hinzuweisen. 

(2) 1Eine Datenübermittlung nach 
§ 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatenge-
setzes ist nur zulässig, soweit die be-
troffene Person nicht widersprochen 
hat. 2Bei einem Widerspruch hat die 
betroffene Person gegenüber der Mel-
debehörde ein Recht auf unentgeltli-
che Einrichtung einer Übermittlungs-
sperre. 3Die betroffene Person ist auf 
ihr Widerspruchsrecht bei der Anmel-
dung und spätestens im Oktober eines 
jeden Jahres durch ortsübliche Be-
kanntmachung hinzuweisen. 

§ 42  
Datenübermittlungen an öffentlich-

rechtliche Religionsgesellschaften 

§ 42  
Datenübermittlungen an öffent-

lich-rechtliche Religionsgesellschaf-
ten 

(1) und (2) unverändert (1) und (2) unverändert 

(3) Familienangehörige im Sinne des 
Absatzes 2 sind der Ehegatte oder Le-
benspartner, minderjährige Kinder und 
die Eltern von minderjährigen Kin-
dern. Familienangehörige, die nicht der-
selben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören, haben 

(3) Familienangehörige im Sinne des 
Absatzes 2 sind der Ehegatte oder Le-
benspartner, minderjährige Kinder und 
die Eltern von minderjährigen Kin-
dern. Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft 
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das Recht, der Übermittlung ihrer Daten 
zu widersprechen; sie sind auf dieses 
Recht bei der Anmeldung nach § 17 Ab-
satz 1 sowie einmal jährlich durch orts-
übliche Bekanntmachung hinzuwei-
sen. § 36 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Satz 2 gilt nicht, soweit Daten für 
Zwecke des Steuererhebungsrechts der 
jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaft übermittelt werden. 

angehören, haben das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten zu widerspre-
chen; sie sind auf dieses Recht bei der 
Anmeldung nach § 17 Absatz 1 sowie 
einmal jährlich durch ortsübliche Be-
kanntmachung hinzuweisen. Bei einem 
Widerspruch hat die betroffene Person 
gegenüber der Meldebehörde ein Recht 
auf unentgeltliche Einrichtung einer 
Übermittlungssperre§ 36 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. Satz 2 gilt 
nicht, soweit Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts der jeweiligen 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft übermittelt werden.  

§ 50  
Melderegisterauskünfte in be-

sonderen Fällen 

§ 50  
Melderegisterauskünfte in be-

sonderen Fällen 

(1) bis (4) unverändert (1) bis(4) unverändert 

(5) Die betroffene Person hat das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten 
nach den Absätzen 1 bis 3 zu wider-
sprechen; hierauf ist bei der Anmel-
dung nach § 17 Absatz 1 sowie einmal 
jährlich durch ortsübliche Bekanntma-
chung hinzuweisen. § 36 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 
 
 

(5) Die betroffene Person hat das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten 
nach den Absätzen 1 bis 3 zu wider-
sprechen; hierauf ist bei der Anmel-
dung nach § 17 Absatz 1 sowie einmal 
jährlich durch ortsübliche Bekanntma-
chung hinzuweisen. § 36 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. Bei einem Wi-
derspruch hat die betroffene Person ge-
genüber der Meldebehörde ein Recht 
auf unentgeltliche Einrichtung einer 
Übermittlungssperre. 
 

(6) unverändert (6) unverändert 

Artikel 7 
Arbeitssicherstellungsgesetz 

Artikel 7 
Arbeitssicherstellungsgesetz 

§ 38 
Rechtsverordnung 

§ 38 
Rechtsverordnung 
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(1) Für Arbeitnehmer bei der Bundeswehr 
gelten § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle der Agentur 
für Arbeit die vom Bundesministerium 
der Verteidigung durch Rechtsver-
ordnung bestimmte Stelle tritt. 
 

(1) Für Arbeitnehmer bei der Bun-
deswehr und den verbündeten 
Streitkräften sowie bei Gesellschaften im 
Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1a und bei sonstigen Unternehmen im 
Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1b, deren Leistungserbringung im Rah-
nen von Vertragsverhältnissen zur Ver-
sorgung der Bundeswehr und der 
verbündeten Streitkrfte erforderlich ist, 
gelten § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 1 und 2 und 
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle der Agentur 
für Arbeit die vom Bundesministerium 
der Verteidigung durch Rechtsver-
ordnung bestimmte Stelle tritt. 

 

(2) unverändert (2) unverändert 

Artikel 8 
Erste Bundesmeldedatenüber-

mittlungsverordnung 

Artikel 8 
Erste Bundesmeldedatenüber-

mittlungsverordnung 

§ 7  
Auswertung der Rückmeldung 

§ 7  
Auswertung der Rückmeldung 

(1) Die Auswertung der Rückmeldung 
erfolgt 
1. bei Anmeldung einer alleinigen Woh-
nung oder Hauptwohnung durch die 
Wegzugsmeldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder Hauptwohnung, 
2. bei Anmeldung einer Nebenwohnung 
durch die Meldebehörde der Hauptwoh-
nung oder 
3. bei erneutem Zuzug aus dem Aus-
land durch die letzte Inlandsmeldebe-
hörde. 
Ist die neue Wohnung die alleinige 
Wohnung oder die Hauptwohnung der 
zugezogenen Person, so unterrichtet 
die Wegzugsmeldebehörde die Zuzugs-
meldebehörde unverzüglich, spätestens 
jedoch drei Werktage nach Eingang der 
Rückmeldung darüber, ob Tatsachen 
nach § 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buch-
stabe d, Nummer 3 und 4, 7, 8 und 11 

(1) Die Auswertung der Rückmeldung 
erfolgt 
1. bei Anmeldung einer alleinigen Woh-
nung oder Hauptwohnung durch die 
Wegzugsmeldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder Hauptwohnung, 
2. bei Anmeldung einer Nebenwohnung 
durch die Meldebehörde der Hauptwoh-
nung oder 
3. bei erneutem Zuzug aus dem Aus-
land durch die letzte Inlandsmeldebe-
hörde. 
Ist die neue Wohnung die alleinige Woh-
nung oder die Hauptwohnung der zuge-
zogenen Person, so unterrichtet die 
Wegzugsmeldebehörde die Zuzugsmel-
debehörde unverzüglich, spätestens je-
doch drei Werktage nach Eingang der 
Rückmeldung darüber, ob Tatsachen 
nach § 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buch-
stabe d, Nummer 3 und 4, 7, 8 und 11 

https://www.buzer.de/gesetz/968/a13968.htm
https://www.buzer.de/gesetz/968/a13970.htm
https://www.buzer.de/gesetz/968/a13994.htm
https://www.buzer.de/gesetz/968/a13968.htm
https://www.buzer.de/gesetz/968/a13970.htm
https://www.buzer.de/gesetz/968/a13994.htm
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des Bundesmeldegesetzes vorliegen 
(Datenblätter 2101 bis 2106, 2301, 
2302, 2601, 2602, 2603, 2604, 2701 bis 
2708, 2801, 2802 und 3101). 
Die Sätze 2 und 3 gelten auch für Woh-
nungen, die ihren Status als alleinige 
Wohnung oder als Hauptwohnung durch 
Abmeldung oder besondere Erklärung 
der meldepflichtigen Person erhalten 
haben. 

 

des Bundesmeldegesetzes vorliegen 
(Datenblätter 2101 bis 2106, 2301, 
2302, 2601, 2602, 2603, 2604, 2701 bis 
2708, 2801 und 2802 und 3101). 

Die Sätze 2 und 3 gelten auch für 
Wohnungen, die ihren Status als allei-

nige Wohnung oder als Hauptwoh-
nung durch Abmeldung oder beson-
dere Erklärung der meldepflichtigen 

Person erhalten haben. 

(2) bis (5) (unverändert) (2) bis (5) (unverändert). 

Artikel 9 
Zweite Bundesmeldedatenüber-

mittlungsverordnung 

Artikel 9 
Zweite Bundesmeldedatenüber-

mittlungsverordnung 

§ 4 
Datenübermittlung an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der 
Bundeswehr 

§ 4 
Datenübermittlung an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der 
Bundeswehr 

Die Meldebehörden übermitteln gemäß 
§ 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes 
an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr für die 
Übersendung von Informationsmaterial 
jährlich bis zum 31. März folgende Da-
ten zu Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden: 

    
Blattnummer des 
DSMeld (Datenblat  

1 Familienname 0101 bis 01  

2. Vornamen 0301, 03  

3. derzeitige Anschrift 1201 bis 12  
Die Datenübermittlung unterbleibt, 
wenn die betroffene Person ihr 
nach § 36 Absatz 2 des Bundesmelde-
gesetzes widersprochen hat. 

 

Die Meldebehörden übermitteln gemäß 
§ 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes 
an das Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr für die 
Übersendung von Informationsmaterial 
zur Information über den Dienst in den 
Streitkräften sowie zum Zwecke der 
Wehrerfassung jährlich bis zum 31. 
März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden: 

    
Blattnummer de  

DSMeld (Datenbla  

1. Familienname 0101 bis 01  

2. Vornamen 0301, 03  

3. derzeitige Anschrift 1201 bis 12  
Die Datenübermittlung unterbleibt, 
wenn die betroffene Person ihr 
nach § 36 Absatz 2 des Bundesmelde-
gesetzes widersprochen hat. 

 

Artikel 9 Artikel 9 
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Bundesmeldedigitalisierungsver-
ordnung 

Bundesmeldedigitalisierungsver-
ordnung 

§ 7  
Abruf einer beschränkten Selbstauskunft 

aus dem Melderegister 

§ 7  
Abruf einer beschränkten Selbstauskunft 

aus dem Melderegister 

(1) Die Verwaltungsportale können 
für die elektronische Erteilung einer 
Selbstauskunft aus dem Melderegis-
ter durch die zuständige Meldebe-
hörde nach Artikel 15 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, 
S. 35) in Verbindung mit § 10 des 
Bundesmeldegesetzes beschränkt 
auf die zu der Person im Melderegis-
ter gespeicherten Daten auf Antrag 
der betroffenen Person bei der für die 
alleinigen Wohnung oder Haupt- oder 
Nebenwohnung zuständigen Melde-
behörde die folgenden Daten abru-
fen: 

(1) Die Verwaltungsportale kön-
nen für die elektronische Erteilung 
einer Selbstauskunft aus dem Mel-
deregister durch die zuständige Mel-
debehörde nach Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, 
S. 35) in Verbindung mit § 10 des 
Bundesmeldegesetzes beschränkt 
auf die zu der Person im Melderegis-
ter gespeicherten Daten auf Antrag 
der betroffenen Person bei der für 
die alleinigen Wohnung oder Haupt- 
oder Nebenwohnung zuständigen 
Meldebehörde die folgenden Daten 
abrufen: 

Nummern 1 bis 25 unverändert Nummern 1 bis 25 unverändert 

26. den Namen und die  Anschrift 
 des Eigentümers der Wohnung 
 und, wenn dieser nicht selbst 
 Wohnungsgeber ist, auch den 
 Namen und die Anschrift des 
 Wohnungsgebers 
   3001, 3002, 

26. den Namen und die  Anschrift 
 des Eigentümers der Woh
 nung und, wenn dieser 
 nicht selbst Wohnungsgeber 
 ist, auch den Namen und die 
 Anschrift des Wohnungsge bers 

   3001, 3002. 

27. die Tatsache, dass ein Einwoh
 ner bereits vor der Wehrerfas
 sung seines Jahrganges erfasst 
 worden ist 
    3101. 

27. die Tatsache, dass ein Ein
 wohner bereits vor der Wehr-
 erfassung seines Jahrganges
 erfasst worden ist 
    3101. 
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(2) und (3) unverändert (2) und (3) unverändert 

§ 8  
Abruf, Eintragung oder Löschung der 
Daten zu Übermittlungssperren 

§ 8  
Abruf, Eintragung oder Löschung 

der Daten zu Übermittlungssperren 

(1) Die Verwaltungsportale können 
nach Artikel 15 Absatz 1 der Daten-
schutz-Grundverordnung für die Ertei-
lung einer Auskunft über das Bestehen 
einer Übermittlungssperre nach § 36 
Absatz 2, § 42 Absatz 3 Satz 2, § 50 
Absatz 1, 2 und 3 in Verbindung mit 
Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes 
sowie einer nach § 55 Absatz 5 des 
Bundesmeldegesetzes durch Landes-
recht bestimmten Übermittlungssperre 
durch die zuständige Meldebehörde 
auf Antrag der betroffenen Person bei 
der für die alleinige Wohnung oder 
Haupt- oder Nebenwohnung zuständi-
gen Meldebehörde die folgenden Da-
ten abrufen: 
1
. 

Übermittlungssperren 
nach § 36 Absatz 2, § 42 Ab-
satz 3 Satz 2, § 50 Absatz 1, 2 
und 3 in Verbindung mit Ab-
satz 5 des Bundesmeldege-
setzes 

 

2
. 

nach Landesrecht zu spei-
chernde Übermittlungssper-
ren. 

  

Zur Aufgabenerfüllung nach Satz 1 
hält die Meldebehörde für die Verwal-
tungsportale die dort genannten Daten 
zum Abruf im automatisierten Verfah-
ren bereit. 
(2) Widerspricht die betroffene Person 
einer Datenübermittlung nach § 36 Ab-
satz 2, § 42 Absatz 3 Satz 2, § 50 Ab-
satz 5 des Bundesmeldegesetzes oder 
nach § 55 Absatz 5 des Bundesmelde-
gesetzes in Verbindung mit Landes-
recht, so können die Verwaltungspor-
tale die folgenden Daten über den Wi-
derspruch auf Antrag der betroffenen 
Person an die für die alleinige 

1) Die Verwaltungsportale können 
nach Artikel 15 Absatz 1 der Daten-
schutz-Grundverordnung für die Ertei-
lung einer Auskunft über das Bestehen 
einer Übermittlungssperre nach § 36 
Absatz 2, § 42 Absatz 3 Satz 2, § 50 
Absatz 1, 2 und 3 in Verbindung mit 
Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes 
sowie einer nach § 55 Absatz 5 des 
Bundesmeldegesetzes durch Landes-
recht bestimmten Übermittlungssperre 
durch die zuständige Meldebehörde 
auf Antrag der betroffenen Person bei 
der für die alleinige Wohnung oder 
Haupt- oder Nebenwohnung zuständi-
gen Meldebehörde die folgenden Da-
ten abrufen: 
1
. 

Übermittlungssperren 
nach § 36 Absatz 2, § 42 Ab-
satz 3 Satz 2, § 50 Absatz 1, 2 
und 3 in Verbindung mit Ab-
satz 5 des Bundesmeldegeset-
zes 

 

2
. 

nach Landesrecht zu spei-
chernde Übermittlungssperren. 

  

Zur Aufgabenerfüllung nach Satz 1 
hält die Meldebehörde für die Verwal-
tungsportale die dort genannten Daten 
zum Abruf im automatisierten Verfah-
ren bereit. 
(2) Widerspricht die betroffene Person 
einer Datenübermittlung nach § 36 Ab-
satz 2, § 42 Absatz 3 Satz 2, § 50 Ab-
satz 5 des Bundesmeldegesetzes oder 
nach § 55 Absatz 5 des Bundesmelde-
gesetzes in Verbindung mit Landes-
recht, so können die Verwaltungspor-
tale die folgenden Daten über den Wi-
derspruch auf Antrag der betroffenen 
Person an die für die alleinige Woh-
nung oder Haupt- oder Nebenwohnung 
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Wohnung oder Haupt- oder Neben-
wohnung zuständigen Meldebehörde 
übermitteln: 
1
. 

rechtlicher Grund des Wider-
spruchs nach § 36 Ab-
satz 2, § 42 Absatz 3 
Satz 2, § 50 Absatz 1, 2 und 3 
in Verbindung mit Absatz 5 
des Bundesmeldegesetzes, 
der zum Eintrag einer Über-
mittlungssperre führt 

 

2
. 

rechtlicher Grund des Wider-
spruchs, der zum Eintrag einer 
zusätzlich zu speichernden 
Übermittlungssperre nach 
Landesrecht führt. 

  

(3) Die Verwaltungsportale können auf 
Antrag der betroffenen Person für die 
Löschung einer im Melderegister ein-
getragenen Übermittlungssperre 
nach § 36 Absatz 2, § 42 Absatz 3 
Satz 2, § 50 Absatz 1, 2 und 3 in Ver-
bindung mit Absatz 5 des Bundesmel-
degesetzes sowie nach § 55 Ab-
satz 5 des Bundesmeldegesetzes 
durch Landesrecht durch die zustän-
dige Meldebehörde die Daten nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 an 
die für die alleinige Wohnung oder 
Haupt- oder Nebenwohnung zustän-
dige Meldebehörde übermitteln. 

zuständigen Meldebehörde übermit-
teln: 
1
. 

rechtlicher Grund des Wider-
spruchs nach § 36 Ab-
satz 2, § 42 Absatz 3 
Satz 2, § 50 Absatz 1, 2 und 3 
in Verbindung mit Absatz 5 
des Bundesmeldegesetzes, 
der zum Eintrag einer Über-
mittlungssperre führt 

 

2
. 

rechtlicher Grund des Wider-
spruchs, der zum Eintrag einer 
zusätzlich zu speichernden 
Übermittlungssperre nach Lan-
desrecht führt. 

  

(3) Die Verwaltungsportale können auf 
Antrag der betroffenen Person für die 
Löschung einer im Melderegister ein-
getragenen Übermittlungssperre 
nach § 36 Absatz 2, § 42 Absatz 3 
Satz 2, § 50 Absatz 1, 2 und 3 in Ver-
bindung mit Absatz 5 des Bundesmel-
degesetzes sowie nach § 55 Ab-
satz 5 des Bundesmeldegesetzes 
durch Landesrecht durch die zustän-
dige Meldebehörde die Daten nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 an 
die für die alleinige Wohnung oder 
Haupt- oder Nebenwohnung zustän-
dige Meldebehörde übermitteln. 

Soldatenlaufbahnverordnung Soldatenlaufbahnverordnung 

§ 1 
Persönlicher Geltungsbereich, 
Dienstgradbezeichnungen 

§ 1  
Persönlicher Geltungsbereich, 
Dienstgradbezeichnungen 

(1) Diese Verordnung gilt für 
1. Soldatinnen und Soldaten im Dienst-
verhältnis einer Berufssoldatin, eines 
Berufssoldaten, einer Soldatin auf Zeit o-
der eines Soldaten auf Zeit, 
2. Soldatinnen und Soldaten, die freiwilli-
gen Wehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 
Absatz 1 Nummer 1, 4 oder 7 des 

(1) Diese Verordnung gilt für 
1. Soldatinnen und Soldaten im Dienst-
verhältnis einer Berufssoldatin, eines Be-
rufssoldaten, einer Soldatin auf Zeit oder 
eines Soldaten auf Zeit, 
2. Soldatinnen und Soldaten, die freiwilli-
gen Wehrdienst Basiswehrdienst nach § 
58b des Soldatengesetzes oder Wehr-
dienst nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 4 
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Wehrpflichtgesetzes leisten, 
3. Soldatinnen und Soldaten im Reser-
vewehrdienstverhältnis nach dem Reser-
vistengesetz, 
4. Soldatinnen und Soldaten, die auf 
Grund freiwilliger Verpflichtung nach § 
59 Absatz 3 Satz 1 des Soldatengeset-
zes eine Dienstleistung erbringen, und 
Soldaten, die nach § 4 Absatz 3 Satz 1 
des Wehrpflichtgesetzes einen anderen 
als den in Nummer 2 genannten Wehr-
dienst leisten, 
5. frühere Soldatinnen und frühere Sol-
daten, die nach § 59 Absatz 1, 2 oder 3 
Satz 3 des Soldatengesetzes zu weite-
ren Dienstleistungen herangezogen wer-
den, 
6. frühere Soldaten, die als Reservisten 
zum Wehrdienst nach dem Wehrpflicht-
gesetz herangezogen werden, und 
7. Soldatinnen und Soldaten, die an ei-
ner dienstlichen Veranstaltung nach § 81 
Absatz 1 des Soldatengesetzes teilneh-
men. 

oder 7 des Wehrpflichtgesetzes leisten, 
3. Soldatinnen und Soldaten im Reser-
vewehrdienstverhältnis nach dem Reser-
vistengesetz, 
4. Soldatinnen und Soldaten, die auf 
Grund freiwilliger Verpflichtung nach § 
59 Absatz 3 Satz 1 des Soldatengeset-
zes eine Dienstleistung erbringen, und 
Soldaten, die nach § 4 Absatz 3 Satz 1 
des Wehrpflichtgesetzes einen anderen 
als den in Nummer 2 genannten Wehr-
dienst leisten, 
5. frühere Soldatinnen und frühere Sol-
daten, die nach § 59 Absatz 1, 2 oder 3 
Satz 3 des Soldatengesetzes zu weite-
ren Dienstleistungen herangezogen wer-
den, 
6. frühere Soldaten, die als Reservisten 
zum Wehrdienst nach dem Wehrpflicht-
gesetz herangezogen werden, und 
7. Soldatinnen und Soldaten, die an ei-
ner dienstlichen Veranstaltung nach § 81 
Absatz 1 des Soldatengesetzes teilneh-
men. 

(2) unverändert (2) unverändert 

§ 48  
Einstellung, Beförderung, Aufstieg 

und Berufung in das Dienstverhältnis 
einer Berufssoldatin oder eines Berufs-

soldaten 

§ 48  
Einstellung, Beförderung, Aufstieg 

und Berufung in das Dienstverhältnis 
einer Berufssoldatin oder eines Berufs-

soldaten 

(1) bis (3) unverändert (1) bis (3) unverändert 

(4) Für die Beförderung der Reserveoffi-
zieranwärterinnen und Reserveoffizier-
anwärter, die freiwilligen Wehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes leis-
ten oder in ein Dienstverhältnis als Sol-
datin auf Zeit oder Soldat auf Zeit beru-
fen worden sind, gilt § 24 Absatz 1 ent-
sprechend. Im Übrigen können Reserve-
offizieranwärterinnen und Reserveoffi-
zieranwärter nach einem Wehrdienst 
von mindestens 24 Tagen befördert wer-
den, jedoch erst nach Ablauf einer Zeit, 

(4) Für die Beförderung der Reserveoffi-
zieranwärterinnen und Reserveoffizier-
anwärter, die freiwilligen Wehrdienst Ba-
siswehrdienst nach § 58b des Soldaten-
gesetzes leisten oder in ein Dienstver-
hältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat 
auf Zeit berufen worden sind, gilt § 24 
Absatz 1 entsprechend. Im Übrigen kön-
nen Reserveoffizieranwärterinnen und 
Reserveoffizieranwärter nach einem 
Wehrdienst von mindestens 24 Tagen 
befördert werden, jedoch erst nach 
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die nach § 24 Absatz 1 als Dienstzeit vo-
rausgesetzt wird. § 24 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. Der Dienstgrad „Oberfähn-
rich“ muss nicht durchlaufen werden. 

Ablauf einer Zeit, die nach § 24 Absatz 1 
als Dienstzeit vorausgesetzt wird. § 24 
Absatz 2 gilt entsprechend. Der Dienst-
grad „Oberfähnrich“ muss nicht durch-
laufen werden. 

(5) bis (8) unverändert (5) bis (8) unverändert 

Soldatinnen- und-
Soldatengleichstellungsgesetz 

Soldatinnen- und-
Soldatengleichstellungsgesetz 

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

(1) bis (4) unverändert (1) bis (4) unverändert 

(5) Soldatinnen sind unterrepräsentiert, 
wenn ihr Anteil in den folgenden Berei-
chen jeweils unter 20 Prozent liegt: 
1. der Statusgruppe der Berufssoldatin-
nen und Berufssoldaten, 
2. der Statusgruppe der Soldatinnen auf 
Zeit und Soldaten auf Zeit, 
3. der Statusgruppe der freiwilligen 
Wehrdienst Leistenden, 
4. der jeweiligen Besoldungs- oder 
Wehrsoldgruppe oder der jeweiligen 
Laufbahn mit Ausnahme der Laufbah-
nen des Sanitätsdienstes. Im Bereich 
der Laufbahnen des Sanitätsdienstes 
sind Soldatinnen unterrepräsentiert, 
wenn ihr Anteil unter 50 Prozent liegt. 

(5) Soldatinnen sind unterrepräsentiert, 
wenn ihr Anteil in den folgenden Berei-
chen jeweils unter 20 Prozent liegt: 
1. der Statusgruppe der Berufssoldatin-
nen und Berufssoldaten, 
2. der Statusgruppe der Soldatinnen auf 
Zeit und Soldaten auf Zeit, 
3. der Statusgruppe der freiwilligen 
Wehrdienst Basiswehrdienst Leistenden, 
4. der jeweiligen Besoldungs- oder 
Wehrsoldgruppe oder der jeweiligen 
Laufbahn mit Ausnahme der Laufbah-
nen des Sanitätsdienstes. Im Bereich 
der Laufbahnen des Sanitätsdienstes 
sind Soldatinnen unterrepräsentiert, 
wenn ihr Anteil unter 50 Prozent liegt. 

(6) und (7) unverändert (6) und (7) unverändert 

§ 73 
Statistik 

§ 73  
Statistik 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Die Erfassung nach Absatz 1 erfolgt 
für die einzelnen Laufbahnen und Besol-
dungs- oder Wehrsoldgruppen jeweils 
für die Statusgruppe 
1. der Berufssoldatinnen und Berufssol-
daten, 

(2) Die Erfassung nach Absatz 1 erfolgt 
für die einzelnen Laufbahnen und Besol-
dungs- oder Wehrsoldgruppen jeweils 
für die Statusgruppe 
1. der Berufssoldatinnen und Berufssol-
daten, 
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2. der Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit sowie 
3. der freiwillig Wehrdienst Leistenden. 

2. der Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit sowie 
3. der freiwilligen Wehrdienst Basiswehr-
dienst Leistenden. 

(3) und (4) unverändert (3) und (4) unverändert 

Arbeitsplatzschutzgesetz Arbeitsplatzschutzgesetz 

§ 16 
Sonstige Geltung des Gesetzes 

§ 16 
Sonstige Geltung des Gesetzes 

(1) bis (7) unverändert (1) bis (7) unverändert 

(7) Dieses Gesetz gilt auch im Falle 
des freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 58b des Soldatengesetzes mit 
der Maßgabe, dass die Vorschriften 
über den Grundwehrdienst anzuwen-
den sind. 

(7) Dieses Gesetz gilt auch im Falle 
des freiwilligen Wehrdienstes Basis-
wehrdienstes nach § 58b des Solda-
tengesetzes mit der Maßgabe, dass 
die Vorschriften über den Grundwehr-
dienst anzuwenden sind. 

Bundeskindergeldgesetz Bundeskindergeldgesetz 

§ 2  
Kinder 

§ 2 
Kinder 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Ein Kind, das das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn 
es 
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollen-
det hat, nicht in einem Beschäftigungs-
verhältnis steht und bei einer Agentur für 
Arbeit im Inland als Arbeitsuchender ge-
meldet ist oder 
2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollen-
det hat und 
a) für einen Beruf ausgebildet wird oder 
b) sich in einer Übergangszeit von 
höchstens vier Monaten befindet, die 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
oder zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung des gesetzli-
chen Wehr- oder Zivildienstes, einer 
vom Wehr- oder Zivildienst befreienden 

(2) Ein Kind, das das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn 
es 
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollen-
det hat, nicht in einem Beschäftigungs-
verhältnis steht und bei einer Agentur für 
Arbeit im Inland als Arbeitsuchender ge-
meldet ist oder 
2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollen-
det hat und 
a) für einen Beruf ausgebildet wird oder 
b) sich in einer Übergangszeit von 
höchstens vier Monaten befindet, die 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
oder zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung des gesetzli-
chen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom 
Wehr- oder Zivildienst befreienden 

https://www.buzer.de/gesetz/2246/a180284.htm
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Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als 
Dienstleistender im Ausland nach § 14b 
des Zivildienstgesetzes oder der Ableis-
tung des freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 58b des Soldatengesetzes oder 
der Ableistung eines freiwilligen Diens-
tes im Sinne des Buchstaben d liegt, o-
der 
c) eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatzes nicht beginnen oder 
fortsetzen kann oder 
d)einen der folgenden freiwilligen 
Dienste leistet: 
aa) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
cc) einen Bundesfreiwilligendienst im 
Sinne des Bundesfreiwilligendienstge-
setzes, 
dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung 
des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 
8.6.2021, S. 32), 
ee) einen anderen Dienst im Ausland im 
Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 
ff) einen entwicklungspolitischen Frei-
willigendienst „weltwärts“ im Sinne der 
Förderleitlinie des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 1. Januar 2016, 
gg) einen Freiwilligendienst aller Gene-
rationen im Sinne von § 2 Absatz 1a 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
oder 
hh) einen Internationalen Jugendfreiwil-
ligendienst im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 

Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als 
Dienstleistender im Ausland nach § 14b 
des Zivildienstgesetzes oder der Ableis-
tung des freiwilligen Wehrdienstes Ba-
siswehrdienst nach § 58b des Soldaten-
gesetzes oder der Ableistung eines frei-
willigen Dienstes im Sinne des Buchsta-
ben d liegt, oder 
c) eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatzes nicht beginnen oder 
fortsetzen kann oder 
d)einen der folgenden freiwilligen 
Dienste leistet:  
aa) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
cc) einen Bundesfreiwilligendienst im 
Sinne des Bundesfreiwilligendienstge-
setzes, 
dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung 
des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 
8.6.2021, S. 32), 
ee) einen anderen Dienst im Ausland im 
Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 
ff) einen entwicklungspolitischen Freiwil-
ligendienst „weltwärts“ im Sinne der 
Förderleitlinie des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 1. Januar 2016, 
gg) einen Freiwilligendienst aller Gene-
rationen im Sinne von § 2 Absatz 1a 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
oder 
hh) einen Internationalen Jugendfreiwil-
ligendienst im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 
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2021 (GMBl S. 77) oder 
3. wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten; Voraus-
setzung ist, dass die Behinderung vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres ein-
getreten ist. 
Nach Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung oder eines Erststudiums 
wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das 
Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. 
Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stun-
den regelmäßiger wöchentlicher Arbeits-
zeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis o-
der ein geringfügiges Beschäftigungs-
verhältnis im Sinne der §§ 8 und 8a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind 
unschädlich. 

2021 (GMBl S. 77) oder 
3. wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten; Voraus-
setzung ist, dass die Behinderung vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres ein-
getreten ist. 
Nach Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung oder eines Erststudiums 
wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das 
Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. 
Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 
Stunden regelmäßiger wöchentlicher 
Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstver-
hältnis oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne der §§ 8 und 
8a des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch sind unschädlich. 

(3) bis (6) unverändert (3) bis (6) unverändert 

Einkommensteuergesetz Einkommmenssteuergesetz 

§ 32  
Kinder, Freibeträge für Kinder 

§ 32  
Kinder, Freibeträge für Kinder 

(1) bis (3) unverändert (1) bis (3) unverändert 

(4) Ein Kind, das das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn 
es 
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollen-
det hat, nicht in einem Beschäftigungs-
verhältnis steht und bei einer Agentur für 
Arbeit im Inland als Arbeitsuchender ge-
meldet ist oder 
2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollen-
det hat und 
a) für einen Beruf ausgebildet wird oder 
b) sich in einer Übergangszeit von 
höchstens vier Monaten befindet, die 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
oder zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung des gesetzli-
chen Wehr- oder Zivildienstes, einer 
vom Wehr- oder Zivildienst befreienden 
Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als 

(4) Ein Kind, das das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn 
es 
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollen-
det hat, nicht in einem Beschäftigungs-
verhältnis steht und bei einer Agentur für 
Arbeit im Inland als Arbeitsuchender ge-
meldet ist oder 
2.noch nicht das 25. Lebensjahr vollen-
det hat und 
a) für einen Beruf ausgebildet wird oder 
b) sich in einer Übergangszeit von 
höchstens vier Monaten befindet, die 
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten 
oder zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung des gesetzli-
chen Wehr- oder Zivildienstes, einer 
vom Wehr- oder Zivildienst befreienden 
Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als 
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Dienstleistender im Ausland nach § 14b 
des Zivildienstgesetzes oder der Ableis-
tung des freiwilligen Wehrdienstes 
nach § 58b des Soldatengesetzes oder 
der Ableistung eines freiwilligen Diens-
tes im Sinne des Buchstaben d liegt, o-
der 
c) eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatzes nicht beginnen oder 
fortsetzen kann oder 
d) einen der folgenden freiwilligen 
Dienste leistet: 
aa) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
cc) einen Bundesfreiwilligendienst im 
Sinne des Bundesfreiwilligendienstge-
setzes, 
dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung 
des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 
8.6.2021, S. 32), 
ee) einen anderen Dienst im Ausland im 
Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 
ff) einen entwicklungspolitischen Frei-
willigendienst „weltwärts“ im Sinne der 
Förderleitlinie des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 1. Januar 2016, 
gg) einen Freiwilligendienst aller Gene-
rationen im Sinne von § 2 Absatz 1a 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
oder 
hh) einen Internationalen Jugendfreiwil-
ligendienst im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 
2021 (GMBl S. 77) oder 

Dienstleistender im Ausland nach § 14b 
des Zivildienstgesetzes oder der Ableis-
tung des freiwilligen Wehrdienstes Ba-
siswehrdienstes nach § 58b des Solda-
tengesetzes oder der Ableistung eines 
freiwilligen Dienstes im Sinne des Buch-
staben d liegt, oder 
c) eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatzes nicht beginnen oder 
fortsetzen kann oder 
d) einen der folgenden freiwilligen 
Dienste leistet: 
aa) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
bb) ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes, 
cc) einen Bundesfreiwilligendienst im 
Sinne des Bundesfreiwilligendienstge-
setzes, 
dd) eine Freiwilligentätigkeit im Rahmen 
des Europäischen Solidaritätskorps im 
Sinne der Verordnung (EU) 2021/888 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung 
des Programms für das Europäische 
Solidaritätskorps und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) 2018/1475 und 
(EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 
8.6.2021, S. 32), 
ee) einen anderen Dienst im Ausland im 
Sinne von § 5 des Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes, 
ff) einen entwicklungspolitischen Freiwil-
ligendienst „weltwärts“ im Sinne der 
Förderleitlinie des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 1. Januar 2016, 
gg) einen Freiwilligendienst aller Gene-
rationen im Sinne von § 2 Absatz 1a 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 
oder 
hh) einen Internationalen Jugendfreiwil-
ligendienst im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vom 4. Januar 
2021 (GMBl S. 77) oder 
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3. wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten; Voraus-
setzung ist, dass die Behinderung vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres ein-
getreten ist. 
Nach Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung oder eines Erststudiums 
wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das 
Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. 
3Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 
Stunden regelmäßiger wöchentlicher Ar-
beitszeit, ein Ausbildungsdienstverhält-
nis oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne der §§ 8 und 
8a des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch sind unschädlich. 

3. wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten; Voraus-
setzung ist, dass die Behinderung vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres ein-
getreten ist. 
Nach Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung oder eines Erststudi-
ums wird ein Kind in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 2 nur berücksichtigt, 
wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit 
nachgeht. 3Eine Erwerbstätigkeit mit 
bis zu 20 Stunden regelmäßiger wö-
chentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil-
dungsdienstverhältnis oder ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis im 
Sinne der §§ 8 und 8a des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch sind unschäd-
lich. 

(5) und (6) unverändert (5) und (6) unverändert 

Sozialgesetzbuch V Sozialgesetzbuch V 

§10 Familienversicherung § 10 Familienversicherung 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Kinder sind versichert 
1.bis zur Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres, 
2. bis zur Vollendung des dreiundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie nicht er-
werbstätig sind,  
3. bis zur Vollendung des fünfundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befinden 
oder ein freiwilliges soziales Jahr oder 
ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes leisten; wird die Schul- oder Be-
rufsausbildung durch Erfüllung einer ge-
setzlichen Dienstpflicht des Kindes un-
terbrochen oder verzögert, besteht die 
Versicherung auch für einen der Dauer 
dieses Dienstes entsprechenden Zeit-
raum über das fünfundzwanzigste 

(2) Kinder sind versichert 
1.bis zur Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres, 
2. bis zur Vollendung des dreiundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie nicht er-
werbstätig sind, 
3. bis zur Vollendung des fünfundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befinden 
oder ein freiwilliges soziales Jahr oder 
ein freiwilliges ökologisches Jahr im 
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes leisten; wird die Schul- oder Be-
rufsausbildung durch Erfüllung einer ge-
setzlichen Dienstpflicht des Kindes un-
terbrochen oder verzögert, besteht die 
Versicherung auch für einen der Dauer 
dieses Dienstes entsprechenden Zeit-
raum über das fünfundzwanzigste 

https://www.buzer.de/JFDG.htm
https://www.buzer.de/JFDG.htm
https://www.buzer.de/JFDG.htm
https://www.buzer.de/JFDG.htm


 
 

43 

Geltendes Recht 
Referentenentwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung wehrersatz-
rechtlicher Vorschriften und zur Ein-
führung eines neuen Wehrdienstes 

Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei ei-
ner Unterbrechung oder Verzögerung 
durch den freiwilligen Wehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes, einen 
Freiwilligendienst nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz, dem Jugendfreiwil-
ligendienstegesetz oder einen vergleich-
baren anerkannten Freiwilligendienst o-
der durch eine Tätigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 
des Entwicklungshelfer-Gesetzes für die 
Dauer von höchstens zwölf Monaten; 
wird als Berufsausbildung ein Studium 
an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule abgeschlossen, be-
steht die Versicherung bis zum Ablauf 
des Semesters fort, längstens bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres; § 186 
Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend, 
4.ohne Altersgrenze, wenn sie als Men-
schen mit Behinderungen (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 des Neunten Buches) außer-
stande sind, sich selbst zu unterhalten; 
Voraussetzung ist, daß die Behinderung 
zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das 
Kind innerhalb der Altersgrenzen nach 
den Nummern 1, 2 oder 3 familienversi-
chert war oder die Familienversicherung 
nur wegen einer Vorrangversicherung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausge-
schlossen war. 

Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei ei-
ner Unterbrechung oder Verzögerung 
durch den freiwilligen Wehrdienst Basis-
wehrdienst nach § 58b des Soldatenge-
setzes, einen Freiwilligendienst nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, 
dem Jugendfreiwilligendienstegesetz o-
der einen vergleichbaren anerkannten 
Freiwilligendienst oder durch eine Tätig-
keit als Entwicklungshelfer im Sinne 
des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshel-
fer-Gesetzes für die Dauer von höchs-
tens zwölf Monaten; wird als Berufsaus-
bildung ein Studium an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule 
abgeschlossen, besteht die Versiche-
rung bis zum Ablauf des Semesters fort, 
längstens bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres; § 186 Absatz 7 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend, 

4.ohne Altersgrenze, wenn sie als 
Menschen mit Behinderungen (§ 2 
Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches) 
außerstande sind, sich selbst zu unter-
halten; Voraussetzung ist, daß die Be-
hinderung zu einem Zeitpunkt vorlag, 
in dem das Kind innerhalb der Alters-
grenzen nach den Nummern 1, 2 o-
der 3 familienversichert war oder die 
Familienversicherung nur wegen einer 
Vorrangversicherung nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen 
war. 

(4) bis (6) unverändert (4) bis (6) unverändert 

Sozialgesetzbuch XI Sozialgesetzbuch XI 

§ 25 
Familienversicherung 

§ 25 
Familienversicherung 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Kinder sind versichert: 
1. bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, 
2. bis zur Vollendung des 23. Lebens-
jahres, wenn sie nicht erwerbstätig sind, 

(2) Kinder sind versichert: 
1. bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, 
2. bis zur Vollendung des 23. Lebens-
jahres, wenn sie nicht erwerbstätig sind, 
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3. bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, wenn sie sich in Schul- oder Be-
rufsausbildung befinden oder ein freiwil-
liges soziales Jahr oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr im Sinne des Ju-
gendfreiwilligendienstegesetzes leisten; 
wird die Schul- oder Berufsausbildung 
durch Erfüllung einer gesetzlichen 
Dienstpflicht des Kindes unterbrochen 
oder verzögert, besteht die Versiche-
rung auch für einen der Dauer dieses 
Dienstes entsprechenden Zeitraum 
über das 25. Lebensjahr hinaus; dies 
gilt auch bei einer Unterbrechung durch 
den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b 
des Soldatengesetzes, einen Freiwilli-
gendienst nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz, dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz oder einen vergleichba-
ren anerkannten Freiwilligendienst oder 
durch eine Tätigkeit als Entwicklungs-
helfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Entwicklungshelfer-Gesetzes für die 
Dauer von höchstens zwölf Monaten; 
wird als Berufsausbildung ein Studium 
an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule abgeschlossen, 
besteht die Versicherung bis zum Ab-
lauf des Semesters fort, längstens bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res; § 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 des 
Fünften Buches gilt entsprechend, 
4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten 
Buches) außerstande sind, sich selbst 
zu unterhalten; Voraussetzung ist, daß 
die Behinderung zu einem Zeitpunkt vor-
lag, in dem das Kind innerhalb der Al-
tersgrenzen nach den Nummern 1, 2 o-
der 3 familienversichert war oder die Fa-
milienversicherung nur wegen einer Vor-
rangversicherung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 ausgeschlossen war. 

3. bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres, wenn sie sich in Schul- oder Be-
rufsausbildung befinden oder ein freiwil-
liges soziales Jahr oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr im Sinne des Ju-
gendfreiwilligendienstegesetzes leisten; 
wird die Schul- oder Berufsausbildung 
durch Erfüllung einer gesetzlichen 
Dienstpflicht des Kindes unterbrochen 
oder verzögert, besteht die Versiche-
rung auch für einen der Dauer dieses 
Dienstes entsprechenden Zeitraum über 
das 25. Lebensjahr hinaus; dies gilt 
auch bei einer Unterbrechung durch 
den freiwilligen Wehrdienst Basiswehr-
dienst nach § 58b des Soldatengeset-
zes, einen Freiwilligendienst nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, 
dem Jugendfreiwilligendienstegesetz o-
der einen vergleichbaren anerkannten 
Freiwilligendienst oder durch eine Tätig-
keit als Entwicklungshelfer im Sinne 
des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshel-
fer-Gesetzes für die Dauer von höchs-
tens zwölf Monaten; wird als Berufsaus-
bildung ein Studium an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule 
abgeschlossen, besteht die Versiche-
rung bis zum Ablauf des Semesters fort, 
längstens bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres; § 186 Absatz 7 Satz 2 
und 3 des Fünften Buches gilt entspre-
chend, 
4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten 
Buches) außerstande sind, sich selbst 
zu unterhalten; Voraussetzung ist, daß 
die Behinderung zu einem Zeitpunkt 
vorlag, in dem das Kind innerhalb der 
Altersgrenzen nach den Nummern 1, 2 
oder 3 familienversichert war oder die 
Familienversicherung nur wegen einer 
Vorrangversicherung nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen war. 

(3) und (4) unverändert (3) und (4) unverändert 
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Bundesbeihilfeverordnung Bundesbeihilfeverordnung 

§ 4  
Berücksichtigungsfähige Personen 

§ 4  
Berücksichtigungsfähige Personen 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Kinder sind berücksichtigungsfähig, 
wenn sie beim Familienzuschlag der bei-
hilfeberechtigten Person nach dem Be-
soldungs- und Versorgungsrecht berück-
sichtigungsfähig sind. Dies gilt für beihil-
feberechtigte Personen nach § 3, wenn 
1. Anspruch auf einen Auslandszuschlag 
nach § 53 Absatz 4 Nummer 2 und 2a 
des Bundesbesoldungsgesetzes besteht 
oder 
2. ein Auslandszuschlag nach § 53 Ab-
satz 4 Nummer 2 und 2a des Bundes-
besoldungsgesetzes nur deshalb nicht 
gezahlt wird, weil im Inland ein Haushalt 
eines Elternteils besteht, der für das 
Kind sorgeberechtigt ist oder war. 
Befinden sich Kinder nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres noch in Schul- o-
der Berufsausbildung, sind sie weiter be-
rücksichtigungsfähig, wenn die Ausbil-
dung durch einen freiwilligen Wehrdienst 
nach § 58b des Soldatengesetzes, einen 
Freiwilligendienst nach dem Bundesfrei-
willigendienstgesetz oder dem Jugend-
freiwilligendienstegesetz oder einen ver-
gleichbaren anerkannten Freiwilligen-
dienst oder durch eine Tätigkeit als Ent-
wicklungshelfer im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes unterbrochen oder verzögert worden 
ist. Die Dauer der weiteren Berücksichti-
gungsfähigkeit entspricht der Dauer des 
abgeleisteten Dienstes, insgesamt 
höchstens zwölf Monate. 
 

(2) Kinder sind berücksichtigungsfähig, 
wenn sie beim Familienzuschlag der bei-
hilfeberechtigten Person nach dem Be-
soldungs- und Versorgungsrecht berück-
sichtigungsfähig sind. Dies gilt für beihil-
feberechtigte Personen nach § 3, wenn 
1. Anspruch auf einen Auslandszuschlag 
nach § 53 Absatz 4 Nummer 2 und 2a 
des Bundesbesoldungsgesetzes besteht 
oder 
2. ein Auslandszuschlag nach § 53 Ab-
satz 4 Nummer 2 und 2a des Bundes-
besoldungsgesetzes nur deshalb nicht 
gezahlt wird, weil im Inland ein Haushalt 
eines Elternteils besteht, der für das 
Kind sorgeberechtigt ist oder war. 
Befinden sich Kinder nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres noch in Schul- o-
der Berufsausbildung, sind sie weiter 
berücksichtigungsfähig, wenn die Aus-
bildung durch einen freiwilligen Wehr-
dienst Basiswehrdienst nach § 58b des 
Soldatengesetzes, einen Freiwilligen-
dienst nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz oder dem Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz oder einen vergleich-
baren anerkannten Freiwilligendienst o-
der durch eine Tätigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 
des Entwicklungshelfer-Gesetzes unter-
brochen oder verzögert worden ist. Die 
Dauer der weiteren Berücksichtigungs-
fähigkeit entspricht der Dauer des ab-
geleisteten Dienstes, insgesamt höchs-
tens zwölf Monate. 

(3) unverändert (3) unverändert 

Wohngeldgesetz Wohngeldgesetz 
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§ 14 
Jahreseinkommen 

§ 14 
Jahreseinkommen 

(1) unverändert (1) unverändert 

(2) Zum Jahreseinkommen gehören: 
1. der nach § 19 Abs. 2 und § 22 Nr. 4 
Satz 4 Buchstabe b des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Betrag von 
Versorgungsbezügen; 
2. die einkommensabhängigen, 
nach § 3 Nr. 6 des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfreien Bezüge, die auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften aus öf-
fentlichen Mitteln versorgungshalber an 
Wehrdienstbeschädigte, im freiwilligen 
Wehrdienst Beschädigte, Zivildienstbe-
schädigte und im Bundesfreiwilligen-
dienst Beschädigte oder ihre Hinterblie-
benen, Kriegsbeschädigte und Kriegs-
hinterbliebene sowie ihnen gleichge-
stellte Personen gezahlt werden; 
3. bis 32. unverändert 

(2) Zum Jahreseinkommen gehören: 
1. der nach § 19 Abs. 2 und § 22 Nr. 4 
Satz 4 Buchstabe b des Einkommen-
steuergesetzes steuerfreie Betrag von 
Versorgungsbezügen; 
2. die einkommensabhängigen, 
nach § 3 Nr. 6 des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfreien Bezüge, die auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften aus öf-
fentlichen Mitteln versorgungshalber an 
Wehrdienstbeschädigte, im freiwilligen 
Wehrdienst  Basiswehrdienst Beschä-
digte, Zivildienstbeschädigte und im 
Bundesfreiwilligendienst Beschädigte o-
der ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte und Kriegshinterbliebene sowie 
ihnen gleichgestellte Personen gezahlt 
werden; 
3. bis 31. unverändert  

(3) unverändert (3) unverändert 

Bundesfreiwilligendienstgesetz Bundesfreiwilligendienstgesetz 

§ 4  
Pädagogische Begleitung 

§ 4 
Pädagogische Begleitung 

(1) bis (4) unverändert (1) bis (4) unverändert 

(5) Die Seminare, insbesondere das Se-
minar zur politischen Bildung, können 
gemeinsam für Freiwillige und Personen, 
die Jugendfreiwilligendienste oder frei-
willigen Wehrdienst leisten, durchgeführt 
werden. 

(5) Die Seminare, insbesondere das Se-
minar zur politischen Bildung, können 
gemeinsam für Freiwillige und Personen, 
die Jugendfreiwilligendienste oder frei-
willigen Wehrdienst Basiswehrdienst 
leisten, durchgeführt werden. 

WDO-Bezügeverordnung  WDO-Bezügeverordnung 

§ 1 
Dienstbezüge und Wehrsold 

§ 1 
Dienstbezüge und Wehrsold 
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(1) bis (3) unverändert (1) bis (3)unverändert 

(4) Wehrsold im Sinne des § 24 der 
Wehrdisziplinarordnung sind für freiwilli-
gen Wehrdienst Leistende 
1. der Wehrsoldgrundbetrag nach § 4 
Absatz 1 des Wehrsoldgesetzes, 
2. die Auslandsvergütung nach § 6 des 
Wehrsoldgesetzes, 
3. die Vergütung für herausgehobene 
Funktionen nach § 8 des Wehrsoldge-
setzes und 
4. der Auslandsverwendungszuschlag 
nach § 12 des Wehrsoldgesetzes. 

(4) Wehrsold im Sinne des § 24 der 
Wehrdisziplinarordnung sind für freiwilli-
gen Wehrdienst Basiswehrdienst Leis-
tende 
1. der Wehrsoldgrundbetrag nach § 4 
Absatz 1 des Wehrsoldgesetzes, 
2. die Auslandsvergütung nach § 6 des 
Wehrsoldgesetzes, 
3. die Vergütung für herausgehobene 
Funktionen nach § 8 des Wehrsoldge-
setzes und 
4. der Auslandsverwendungszuschlag 
nach § 12 des Wehrsoldgesetzes 
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